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Erneuerte Bußliturgie
Wenn Vor etwa einem Jahr auf Cie F}rage, wWas denn als nächste Neuerung
Gottesdienst Zu erwarten sel, die Antwort gab eine ] Ordnung das
sakrament, Oonnte mitunter eine weıtere rage auslösen, MN die, Was E
denn hier „schon wieder“ oder „noch“” ändern WO. Wer 6O fragte, dachte cicher
mehr n den Wandel der Bußpraxis während der etzten als Änderungen
der Lturgischen Bücher. Und kam 25 womöglich einer nächsten Frage, die au-

„Kann denn überhaupt P[wWwWAas andern?” Ja, AFAT sich atsächlich
kaum bewußt, 14 die Beichte etwas mi1+t dem Gottesdienst der Kirche at,
1'  1e ıst und darum auch den liturgischen Büchern ein Ritus 612e csteht Alle
Priester annten die die Spendung des Sakramentes notwendigen Texte WenNn-

dig, und die wenigsten werden den Titulus IV, De Sacramento poenitentiae, des KRı-
*uale Komanum auls vVon 1614, der bis 1974 eltung W: äher studiert
haben TrSst recht wird kaum jemand sich mit den längst der Übung gekommenen
Bußriten dem Teil des Pontifcale OMAanum Clemens’ 111 von 1596 beschäf-
tigt haben, denen sich noch bis Tage die letzten liturgischen Zeugen der
altkirchlichen SÖffentlichen Bußdisziplin erhalten hatten, besonders den beiden
Kiten „De expulsione publica poenitentium a Ecclesia feria quart inerum  d4 und
„De reconciliatione poenitentium, quae fit feria quinta Coenae &,  'll‚
Wenn 3 Paul V1 eiınen neuen „Ordo Paenitentiae“” approbiert hat, der unter dem
Datım des Dezember 1973 Februar 1974 veröffentlicht wurde, hat damit
den vorläufigen Schlußpunkt unter die siebenjährige Ausführung eines zweizeiligen
Beschlusses des IL Vatikanums gesetzt, der besagt #p'  ten und Formeln des
cakraments sollen revidiert werden, 61e Na  g und Wirkung des Gakraments
eu:  er ausdrücken‘‘1.
Fs waäare  ‚e wünschenswert, dieser Jungste Faszikel des nachkonziliaren Rituale
Romanum nächster Zeit mehr Beachtung fände, die erwähnten Teile der frühe-

liturgischen Bücher verständlichen ründen in unseren Tagen fanden und
finden konnten. 1e der endgültige Teil des MNe  1e1 deutschen Rituale einmal geNauUu
aussehen wird, der den Titel tragen wird „Die el]ler der Buß  e ,  s kannn 1 ZWar N  g

gegenwartigen Zeitpunkt noch nicht SagecCh; wi1ie bei allen Ritualeteilen bestehen auch
bei diesem Tdo weıt: Möglichkeiten der ÄAnpassung die Bischofskonferenzen
(über die hinaus natürlich das Recht des einzelnen Bischofs auf Regelung der
disziplin Özese* unbenommen bleibt und auch der einzelne Spender des
akramentes noch Möglichkeiten Ur Akkommodation hat) Doch lohnt sich schon
jetzt, einige Grundanliegen der ateinischen Bußliturgie aufzuzeigen J), die ür
die Spendung des Bußsakramentes ateinischer Sprache übrigens mıt ihrem Erschei-

A1uch KraftT ıst, und auf einige pastorale Möglichkeiten ZU: Erneuerung
der Bußliturgie, und das heißt B-  r z des Bußsakramentes, hinzuweisen I1)

Dieegen der Bußliturgie
Buße ıst „mehr“” als Bußsakrament

Das ; liturgische Buch tragt den Titel „Ordo Paenitentiae“ OrdoPaen), icht
e[wa, wıe na Konsequenz Zu früheren Rituale könnte „Ordo Sacra-

Liturgiekonstitution, Art Zum Gang der Erneuerungsarbeit vgl Sottocornola, fl
nNUuUO „Ordo aenitentiae‘: Not  ütiae 10 (1974), 63—65 Eine kurze Vorstellung der Buß-
liturgie tindet sich ußer bei Sottocornola (65—79) auch bei Meyer, Die Feier der
Buße. Der HNeUue Römische Ordo Paenitentiae: Gottesdienst 8  CR (1974), 25—27,

> Vgl Dogm. Konstitution über die Kirche, Art. ZO,
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Erneuerte Bußliturgie 
Wenn man vor etwa einem Jahr auf die Frage, was denn als nächste Neuerung im 
Gottesdienst zu erwarten sei, die Antwort gab: eine neue Ordnung für das Buß­
sakrament, konnte man mitunter eine weitere Frage auslösen, nämlich die, was man 
denn hier „schon wieder" oder „noch" ändern wolle. Wer so fragte, dachte sicher 
mehr an den Wandel in der Bußpraxis während der letzten Jahre als an Änderungen 
der liturgischen Bücher. Und so kam es womöglich zu einer nächsten Frage, die lau­
tete: ,,Kann man denn da überhaupt etwas ändern?" Ja, man war sich tatsächlich 
kaum bewußt, daß die Beichte etwas mit dem Gottesdienst der Kirche zu tun hat, 
Liturgie ist und darum auch in den liturgischen Büchern ein Ritus für sie steht. Alle 
Priester kannten die für die Spendung des Sakramentes notwendigen Texte auswen­
dig, und die wenigsten werden den Titulus IV, De Sacramento poenitentiae, des Ri­
tuale Romanum Pauls V. von 1614, der bis 1974 in Geltung war, näher studiert 
haben. Erst recht wird kaum jemand skh mit den längst aus der Obung gekommenen 
Bußriten aus dem 3. Teil des Pontificale Romanum Clemens' VIII. von 1596 beschäf­
tigt haben, in denen sich noch bis in unsere Tage die letzten liturgischen Zeugen der 
altkirchlichen öffentlichen Bußdisziplin erhalten hatten, so besonders in den beiden 
Riten „De expulsione publica poenitentium ab Ecclesia feria quarta Cinerum" und 
,,De reconciliatione poenitentium, quae fit in 1feria quinta Coenae Domini". 
Wenn nun Paul VI. einen neuen „Ordo Paenitentiae" approbiert hat, der unter dem 
Datum des 2. Dezember 1973 im Februar 1974 veröffentlicht wurde, so hat er damit 
den vorläufigen Schlußpunkt unter die siebenjährige Ausführung eines zweizeiligen 
Beschlusses des II. Vatikan ums gesetzt, der besagt: ,,Riten und Formeln des Buß­
sakraments sollen so revidiert werden, daß sie Natur und Wirkung des Sakraments 
deutlicher ausdrücken"1• 

Es wäre wünschenswert, daß dieser jüngste Faszikel des nachkonziliaren Rituale 
Romanum in nächster Zeit mehr Beachtung fände, als die erwähnten Teile der frühe­
ren liturgischen Bücher aus verständlichen Gründen in unseren Tagen fanden und 
finden konnten. Wie der endgültige Teil des neuen deutschen Rituale einmal genau 
aussehen wird, der den Titel tragen wird „Die Feier der Buße", kann man zwar zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen; wie bei allen Ritualeteilen bestehen auch 
bei diesem Ordo weite Möglichkeiten der Anpassung für die Bischofskonferenzen 
(über die hinaus natürlich das Recht des einzelnen Bischofs auf Regelung der Buß­
disziplin in seiner Diözese2 unbenommen bleibt und auch der einzelne Spender des 
Sakramentes noch Möglichkeiten zur Akkommodation hat). Doch lohnt es sich schon 
jetzt, einige Grundanliegen der neuen lateinischen Bußliturgie aufzuzeigen (1), die für 
die Spendung des Bußsakramentes in lateinischer Sprache übrigens mit ihrem Erschei­
nen auch in Kraft getreten ist, und auf einige pastorale Möglichkeiten zur Erneuerung 
der Bußliturgie, und das heißt nicht nur des Bußsakramentes, hinzuweisen (II). 

I. Die Grundanliegen der neuen Bußliturgie 

1. Buße ist „mehr" als Bußsakrament 

Das neue liturgische Buch trägt den Titel „Ordo Paenitentiae" ( = OrdoPaen}, nicht 
etwa, wie man in Konsequenz zum früheren Rituale erwarten könnte „Ordo Sacra-

1 Liturgiekonstitution, Art. 72. Zum Gang der Erneuerungsarbeit vgl. F. Sottocornola, II 
nuovo „Ordo Paenitentiae": Notitiae 10 (1974), 63-65. Eine kurze Vorstellung der Buß­
liturgie findet sich außer bei Sottocornola (65-79) auch bei H. B. Meyer, Die Feier der 
Buße. Der neue Römische Ordo Paenitentiae: Gottesdienst 8 (1974), 25-27. 

2 Vgl. Dogm. Konstitution über die Kirche, Art. 26. 
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menı Paenitentiae“”. Bereits Titel hat sich also die Erkenntnis niedergeschlagen,
1 afs Bußliturgie icht auf den sakramentalen Vollzug eingeschränkt werden und

nicht unbedingt sakramental seın muß Die Kirche hat immer liturgische Vollzüge
gekannt, die sie als Mittel der Sündenvergebung anerkannte, ohne ihnen deshalb
sakramentale Kraft zuzuschreiben. Das bekannteste Beispiel dafür 1st der etwa seit
der Jahrtausendwende der Meßfeier des römischen Ritus gebräuchliche Satz „Der
evangelica dicta deleantur nOöostra delicta““
Die Lesung des Evangeliums (überhaupt der Schrift) gottesdienstlicher WIEe
privater Form hatte nach Überzeugung der alten Kirche Leser und OTrer  . sünden-
tilgende Kraft; der esang der Lieder der wurde Rei-
nigungsmittel von den täglichen Sünden angesehen?., Gebet, V{ allem das Gebet des
Herrn®, SOWIEe Mitfeier und besonders pfang der Eucharistie, die der Herr S@e1-
N  [} Blut Vergebung der GSünden gestiftet hat®, wurden eben den r  g
Sinn nicht-gottesdienstlichen Akten von Fasten und Almosengeben ce1t eher alc
Möglichkeiten der Buße gewertert, v  ıÜ sie auch solche gegenüber dem ‚prang
des Bußsakramentes sehr den Hintergrund getreten csind.
Das e1se gesprochene Wort nach dem Evangelium und das leise als Wechsel-
gebet zwischen Priester und Merßdiener vollzogene Stufengebet haben das gläubige
Wissen eine nicht-sakramentale Sündenvergebung wenig wachgehalten. Wenn

eute wieder jeder Med(®feier den Bußakt haben mi1t der ıtte Vergebung,
die Gott ja nich  prn grundsätzlich unerhört assen kann, Ü rückt cdie ahrheit VOIl der
auf vielfache Weise möglichen Sündenvergebung von außersten Ranı ,  n lau-
bensbewußtseins wieder etwas näher zu dessen Mitte.
Der OrdoPaen macht auch insofern Prnst mıit dieser Erkenntnis, als den 5( Seiten
liturgischer JT exte die verschiedenen Formen des Bußsakramentes 40 Ceiten BEeBHCN:
überstellt, auf denen Texte nicht-sakramentale Bußgottesdienste als Modelle ang!
boten werden. Z war wird der Einführung diesen Moeodellen nicht usdrücklich
von der Sündenvergebung gesprochen sie wird auch nicht bestritten aber der
Bestimmung, nNUu]l die schweren Sünden notwendiger Gegenstand des Bußsakra-
mentes SIN  d, hat 61 chts geändert. Für die sogenannten „peccata venialia‘  &$
bestehen., WaS das Tridentinum gesagt hat „multis aliis remecdiis expları 48

Da 61e bereits durch die unvollkommene Keue getilgt werden, können S1e  - streng-
genommen immer } als bereits vergebene GSünden Materie des Bußsakramentes
seın. So kann der OrdoPaen einen ersten (und sicher nicht den letzten) Schri:
einer ungesunden Verengung und damit Verarmung des Glaubensbewußtseins bezüg-

der Sündenvergebung bedeuten. Dieser Schritt ıst Panz sicher auch eine Frucht der
gründlichen historischen Studien Jungmann und Rahner® Die erneute
Erkenntnis der möglichen Vielheit kirchlicher Bußliturgie hat mit sich gebracht,
der OrdoPaen icht wıe der entsprechende Titulus alten Rituale Romanum MIE
20 Geiten auskommt, sondern etwa sechsmal lang ist.

Vgl etwa ZUr Meinung vVon ohannes Chrysostomus: Kaczynski, Das Wort ’es
turgie und Alltag der Gemeinden des Johannes Chrysostomus (FreibThSt 94, 11974] 103 fl
204—257, 322)

‘ Vgl B, Sauser, Baptismus-baptismus cottidianus und Sündenvergebung ın der
Theologie des Augustinus, in Auf der Maur Kleinheyer (Hg.), Zeichen des
Glaubens. Studien Zu Tautfe und FHirmung (F5 Fischer, Einsiedeln 1972,

n Vel. Ordo Pa  itentiae, Praenotanda, Art.
Ö S2e65si0 XIV, De sacramento paenitentiae, Cap. 5- 1680.
7 Vgl Jungmann, D lateinischen Bußriten ın ihrer geschichtlichen Entwicklung (For-

schungen £Cı des innerkirchlichen Lebens 3/4, Innsbruck, 1932
Vgl Rahner, Schriften ZUTX Theologie 11, geschichte in Einzeluntersuchungen,
Einsiedeln 1973,

210

menti Paenitentiae". Bereits im Titel hat sich also die Erkenntnis niedergeschlagen, 
daß Bußliturgie nicht auf den sakramentalen Vollzug eingeschränkt werden kann und 
gar nicht unbedingt sakramental sein muß. Die Kirche hat immer liturgische Vollzüge 
gekannt, die sie als Mittel der Sündenvergebung anerkannte, ohne ihnen deshalb 
sakramentale Kraft zuzuschreiben. Das bekannteste Beispiel dafür ist der etwa seit 
der Jahrtausendwende in der Meßfeier des römischen Ritus gebräuchliche Satz „Per 
evangelica dicta deleantur nostra delicta". 
Die Lesung des Evangeliums (überhaupt der HI. Schrift) in gottesdienstlicher wie in 
privater Form hatte nach Oberzeugung der alten Kirche für Leser und Hörer sünden­
tilgende Kraft; der Gesang der Lieder (Psalmen) aus der HI. Schrift wurde als Rei­
nigungsmittel von den täglichen Sünden angesehen3• Gebet, vor allem das Gebet des 
Herm4, sowie Mitfeier und besonders Empfang der Eucharistie, die der Herr in sei­
nem Blut zur Vergebung der Sünden gestiftet hat5, wurden neben den im strengen 
Sinn nicht-gottesdienstlichen Akten von Fasten und Almosengeben seit jeher als 
Möglichkeiten der Buße gewertet, wenn sie auch als solche gegenüber dem Empfang 
des Bußsakramentes sehr in den Hintergrund getreten sind. 
Das leise gesprochene Wort nach dem Evangelium und das früher leise als Wechsel­
gebet zwischen Priester und Meßdiener vollzogene Stufengebet haben das gläubige 
Wissen um eine nicht-sakramentale Sündenvergebung zu wenig wachgehalten. Wenn 
wir heute wieder in jeder Meßfeier den Bußakt haben mit der Bitte um Vergebung, 
die Gott ja nicht grundsätzlich unerhört lassen kann, so rückt die Wahrheit von der 
auf vielfache Weise möglichen Sündenvergebung vom äußersten Rand unseres Glau­
bensbewußtseins wieder etwas näher zu dessen Mitte. 
Der OrdoPaen macht auch insofern ernst mit dieser Erkenntnis, als er den 50 Seiten 
liturgischer Texte für die verschiedenen Formen des Bußsakramentes 40 Seiten gegen­
überstellt, auf denen Texte für nicht-sakramentale Bußgottesdienste als Modelle ange­
boten werden. Zwar wird in der Einführung zu diesen Modellen nicht ausdrücklich 
von der Sündenvergebung gesprochen - sie wird auch nicht bestritten -, aber an der 
Bestimmung, daß nur die schweren Sünden notwendiger Gegenstand des Bußsakra­
mentes sind, hat sich nichts geändert. Für die sogenannten „peccata venialia" bleibt 
bestehen. was das Tridentinum gesagt hat: ,,multis aliis remediis expiari possunt"8• 

Da sie bereits durch die unvollkommene Reue getilgt werden, können sie streng­
genommen immer nur als bereits vergebene Sünden Materie des Bußsakramentes 
sein. So kann der OrdoPaen einen ersten (und sicher nicht den letzten) Schritt aus 
einer ungesunden Verengung und damit Verarmung des Glaubensbewußtseins bezüg­
lich der Sündenvergebung bedeuten. Dieser Schritt ist ganz sicher auch eine Frucht der 
gründlichen historischen Studien von J. A. Jungmann7 und K. Rahner8. Die erneute 
Erkenntnis der möglichen Vielheit kirchlicher Bußliturgie hat es mit sich gebracht, daß 
der OrdoPaen nicht wie der entsprechende Titulus im alten Rituale Romanum mit 
20 Seiten auskommt, sondern etwa sechsmal so lang ist. 

1 Vgl. etwa zur Meinung von Johannes Chrysostomus: R. Kaczynski, Das Wort Gottes in 
Liturgie und Alltag der Gemeinden des Johannes Chrysostomus (FreibThSt 94, [1974] 103 f., 
254-257, 322). 

'Vgl. z. B. E. Sauser, Baptismus-baptismus cottidianus - und Sündenvergebung in der 
Theologie des hl. Augustinus, in: H. Auf der Maur I B. Kleinheyer (Hg.), Zeichen des 
Glaubens. Studien zu Taufe und Firmung (FS f. B. Fischer, Einsiedeln 1972, 83-94). 

5 Vgl. Ordo Paenitentiae, Praenotanda, Art. 1. 
0 Sessio XIV, De sacramento paenitentiae, Cap. 5: OS 1680. 
7 Vgl. ]. A. Jungmann, Die lateinischen Bußriten in ihrer geschichtlichen Entwicklung (For­

schungen zur Geschichte des innerkirchlichen Lebens 3/4, Innsbruck, 1932). 
8 Vgl. K. Rahner, Schriften zur Theologie 11. Frühe Bußgeschichte in Einzeluntersuchungen, 

Einsiedeln 1973. 
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F7° ose  e ich dich UÜon allen leirchlichen Strafen“
Auf eiınen weıteren Unterschied zwischen dem Rituale Pauls und dem Pauls
muß aufmerksam gemacht werden. Im Rituale von 1614 nehmen die liturgischen lexte

die Feier des Bußsakramentes eine GSeite ein, ährend clie Absolution Ve
den kirchlichen Gtrafen der Exkommunikation, der Suspension und des Interdikts
außerhalb des Bußsakramentes acht Ceiten umfa(t? und die (bedingungsweise) Er-
wähnung dieser Gtrafen auch bei edem Empfang des Bußsakramentes ihren Platz
hat19 Rituale von 1973 folgt auf die 50 TJTextseiten für das Bußsakrament eın
einselitiger Anhang, der 3 von der Lossprechung V<  5 kirchlichen Strafen
innerhalb und ußerhalb des ußsakramentes handelt. Dabei wird ausdrücklich
sagft, die angegebene Orme. innerhalb des Bußsakramentes akultativ ist und

sich auch ur Lossprechung VvVon den mıiıt den reservierten SCiünden verbundenen
kirchlichen Otrafen die gewöhnliche Absolutionsformel des Bußsakramentes verwendet
werden soll, die die kirchlichen Ötrafen jedoch icht mehr eigens erwähnt.
Man wird der irche icht das Recht absprechen können, bestimmte Sünden [C50€1 -

vieren, die Lossprechung v«d ihnen dem höheren kirchlichen Amitsträger VOT-

zubehalten; theologisch richtiger ausgedrückt: Man wird ©5 verstehen ..  Öönnen, aß die
Bischöfe, die VC«( etzten onzil als ‚„moderatores totius vıiıtae liturgicae‘ 11 und als
„moderatores disciplinae paenitentialis”1* Trer Diözese bezeichnet wurden, nicht
alle Aufgaben cie Amtsträger der zweiten Stufe weitergeben; die Bischöfe sind Ja
nicht ] die „minıst  ı asfd  originarii der Firmung!®, sondern auch anderer Sakramente,

der Buße ber auf dem Gebiet der kirchlichen Gtrafen sind der ergangenheit
sicher weniger gute Wege beschritten worden. Und jeder Beichtvater hat die Unerträg-
lichkeit empfungen, stereotyp jeden Büßer, VvVom Kind bei der Erstbeichte angefangen,
„ab omnı vinculo excommMuUuniCatı! (suspensionis) interdicti“ loszusprechen, auch
v  v  Jenn dazu konnte n quantum indiges“. iieser Text F  <  >
wohl mit daran schuld, viele Beichtväter den etzten ahren Cie Absolutions-
£ormel nıe deutsch gesprochen haben, obwohl clie Übersetzung ] „VoN allen kirch-
lichen Otrafen“ sprach. Hier Var eiıne radikale Anderung noötig, ohne al t, wWwıe
noch zZ.uUu zel! 662ern wird, der ekklesiale Aspekt des Sakramentes verlorengegangen
ware.

Sakrament der Versöhnung
Papst Paul hat entscheidend mit dazu beigetragen, der rdo Paen esem
Zeitpunkt veröffentlicht wurde und SeINe Erarbeitung nicht noch längere eit An-
spruch nahm. Er sollte 1, ZUr Fe  1er des Hl das unter dem Thema „Ver-
söhnung“ steht, vorliegen. ur  .. clie Feier des Jahres den sSKırchen wird Nal
Warlr allgemeinen auf die muttersprachlichen Übersetzungen des Ritus noch VPT-
zichten müssen1‘. Doch bleibt vA hoffen, hbis 1975 wenigstens die großen Sprach-
gebiete ihre vorläufigen oder schon endgültigen Übertragungen erarbeitet haben
Während WIT das Bußsakrament Deutschen vielfach Urz „Beichte” 1NeNnnen

log ZUuU den Namen des SGakramentes den anderen sroßen westlichen Sprachen
confession englisch), contession (französisch), confessione (italienisch), confesion

Die Praenotanda umfassen 5 Seiten, die SOß. „Generalabsolution”, die Gewährung
eines vollkommenen Aa55ses5 w die Angehörigen Vers:  edener Ordensgemeinschaften,

Seiten.
10 Zu nennen sind 1n diesem Zusammenhang auch noch der rdo excommMmuUunNnicandi abseol-

vendi und der rdo ad reconciliandum apostatam, schismaticum vel haereticum u55 dem
Pontificale Omanum 1596, das bis in unsere eit Geltung hatte.
Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche, Art 15,
Dogm. Konstitution über die Kirche, Art.

13 Vgl eb
14 Zu stern 1974 lag LUr die italienische Übersetzung Vor:! Kito della Penitenza, Roma 1974.
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2. ,, ••. löse ich dich von allen kirchlichen Strafen" 

Auf einen weiteren Unterschied zwischen dem Rituale Pauls V. und dem Pauls VI. 
muß aufmerksam gemacht werden. Im Rituale von 1614 nehmen die liturgischen Texte 
für die Feier des Bußsakramentes genau eine Seite ein, während die Absolution von 
den kirchlichen Strafen der Exkommunikation, der Suspension und des Interdikts 
außerhalb des Bußsakramentes acht Seiten umfaßt9 und die (bedingungsweise) Er-

..., wähnung dieser Strafen auch bei jedem Empfang des Bußsakramentes ihren Platz 
hat10• Im Rituale von 1973 folgt auf die SO Textseiten für das Bußsakrament ein 
einseitiger Anhang, der zur Hälfte von der Lossprechung von kirchlichen Strafen 
innerhalb und außerhalb des Bußsakramentes handelt. Dabei wird ausdrücklich ge­
sagt, da8 die angegebene Formel innerhalb des Bußsakramentes fakultativ ist und 
an sich auch zur Lossprechung von den mit den reservierten Sünden verbundenen 
kirchlichen Strafen die gewöhnliche Absolutionsformel des Bußsakramentes verwendet 
werden soll, die die kirchlichen Strafen jedoch nicht mehr eigens erwähnt. 
Man wird der Kirche nicht das Recht absprechen können, bestimmte Sünden zu reser­
vieren, d. h. die Lossprechung von ihnen dem höheren kirchlichen Amtsträger vor­
zubehalten; theologisch richtiger ausgedrückt: Man wird es verstehen können, da8 die 
Bischöfe, die vom letzten Konzil als „moderatores totius vitae liturgicae"11 und als 
„moderatores disciplinae paenitentialis"12 in ihrer Diözese bezeichnet wurden, nicht 
alle Aufgaben an die Amtsträger der zweiten Stufe weitergeben; die Bischöfe sind ja 
nicht nur die „ministri originarii" der Firmung13, sondern auch anderer Sakramente, 
so der Buße. Aber auf dem Gebiet der kirchlichen Strafen sind in der Vergangenheit 
sicher weniger gute Wege beschritten worden. Und jeder Beichtvater hat die Unerträg­
lichkeit empfungen, stereotyp jeden Büßer, vom Kind bei der Erstbeichte angefangen, 
„ab omni vinculo excommunicationis (suspensionis) et interdicti" loszusprechen, audt 
wenn er dazu sagen konnte „in guantum possum et tu indiges". Dieser Text war 
wohl mit daran schuld, da8 viele Beichtväter in den letzten Jahren die Absolutions­
formel nie deutsch gesprochen haben, obwohl die Obersetzung nur „von allen kirch­
lichen Strafen" sprach. Hier war eine radikale Änderung nötig, ohne da8 damit, wie 
noch zu zeigen sein wird, der ekklesiale Aspekt des Sakramentes verlorengegangen 
wäre. 

3. Sakrament der Versöhnung 

Papst Paul VI. hat entscheidend mit dazu beigetragen, da8 der Ordo Paen zu diesem 
Zeitpunkt veröffentlicht wurde und seine Erarbeitung nicht noch längere Zeit in An­
spruch nahm. Er sollte nämlich zur Feier des HI. Jahres, das unter dem Thema „Ver­
söhnung" steht, vorliegen. Für die Feier des HI. Jahres in den Ortskirchen wird man 
zwar im allgemeinen auf die muttersprachlichen Obersetzungen des Ritus noch ver­
zichten müssen14• Doch bleibt zu hoffen, da8 bis 1975 wenigstens die großen Sprach­
gebiete ihre vorläufigen oder schon endgültigen Obertragungen erarbeitet haben. 
Während wir das Bußsakrament im Deutschen vielfach kurz „Beichte" nennen - ana­
log zu den Namen des Sakramentes in den anderen großen westlichen Sprachen: 
confession (englisch), confession (französisch), confessione (italienisch}, confesion 

9 Die Praenotanda umfassen 5 Seiten, die sog. ,,Generalabsolution", d. h. die Gewährung 
eines vollkommenen Ablasses an die Angehörigen verschiedener Ordensgemeinschaften, 
6 Seiten. 

10 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch noch der Ordo excommunicandi et absol­
vendi und der Ordo ad reconciliandum apostatam, schismaticum vel haereticum aus dem 
Pontificale Romanum von 1596, das bis in unsere Zeit Geltung hatte. 

11 Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche, Art. 15. 
12 Dogm. Konstitution über die Kirche, Art. 26. 
13 Vgl. ebd. 
14 Zu Ostern 1974 lag nur die italienische Obersetzung· vor: Rito della Penitenza, Roma 1974. 
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spanis gebraucht das NEeUe Rituale ın allen Überschriften der n Bußsakra-
17 handelnden Kapitel die Worte „reconciliari  E (versöhnen) oder „reconciliatio“
(Versöhnung) Die Überschriften der 4 Kapitel lauten übersetzt: Versöhnung eines
einzelnen Büßers, Versöhnung mehrerer Büßer mıit Einzelbekenntnis und persönlicher
Lossprechung, Versöhnung mehrerer Büßer muit allgemeinem Sündenbekenntnis und
Generalabsolution, Auswahltexte die eler der Versöhnung.
Oolche Übersetzungen scheinen gekünstelt Man zudem bedauern, bei cdiesen
Überschriften nich!  Pr eu!‘ ZUD Ausdruck gebracht WIT!  d, sich um das
sakrament handelt Versöhnung ist auch außerhalb dieses Sakraments möglich, auch

den Büßer doch scheint e gerade bei diesem Sakrament wünschenswert, wenig-
stens offiziellen Sprachgebrauch der liturgischen Bücher von der einseitigen Beto-
ZIUNS der menschlichen C155 wegzukommen. ] ist unbestritten, a  A dem
Menschen NUur möglich ist, wenn Gott mıt seiner na zuvorgekommen ist;
diesem Sinn ist Buße, mkehr, Hinwendung zu Gott ımmer schon Geschenk und
letzten auch Werk Gottes. Aber ist kein Zweifel, dabei “ Wort her das
menschliche Tun, die Bußleistung, Vordergrund steht. 1es ist beim Wort „Ver-
söhnun  e  ‚4 als ntl]l Sinn auf das Verhalten zwischen Gott und Mensch ange-
wendet wird, nicht der
„Versöhnung“ ıst icht e1ine Ohristliche Fortsetzung der at] Praktiken des Ver-
söhnungstages, dem S „mut dem Blut V{ Böcken und Kälbern” (Hebr 9, 12)
Gott versöhnen, umstimmen zl können glaubte (vgl Lv 16) Vielmehr „kommt
alles n Gott, der un  S durch Christus muıt sich versöhnt hat“” (2 Kor D, 18) hat
die Initiative ergriffen: Gott wird nich:  er versö)  T hat versöhnt:;: Gott wird nicht
umgestimmt, er hat umgestimmt. Und den Sakramenten, enen sich das Ver-
söhnungswerk Gottes durch den „Dienst der Versöhnung‘  ‚04 (2 Kor 5, 18) der Kirche
konkretisiert, werden der einzelne und die Gemeinde mıit Gott versöhnt, von
selbst umgestimmt: grundlegend die Taufe, danach immer wieder, „das
Opfer der Versöhnung” (Hochgebet IIT) gefeiert wird, und schließlich auch dem,

die alte Kirche gleichsam eine zweıte Taufe konnte, Sakrament der
Buße oder, wıe an vollständiger müßte, „der Büßerversöhnung‘‘. Das Kap
der Vorbemerkungen neuen OrdoPaen führt d  1e5e Gedanken weiıter aQUus, und
schließt muit dem Satz vVon Ambrosius: In der Kirche gibt „Wasser und Iränen
das Wasser der Taufe und die TIr.  'anen  xx der Buße‘“15

die des Wortes „Versöhnung“ für die Kapitelüberschriften hat sich
LU Rituale nicht Ur von der Umgangssprache, sondern zugleich auch > bisherigen
Rituale abgesetzt, das die erschrift iber den Ritus das Bußsakrament auch

menschliches Handeln einfließen ließ, ZV  N  Jar nicht das des Büßers, aber das des
Priesters, wWe'’ den itel wählte „Absolutionis forma COMMUNIS .  ‚I
he erwähnten Gedanken von der Versöhnung haben sich dann auch der wichtig-
sten des: Buches niedergeschlagen, dort WIC die sakramentale Sün-
denvergebung geht Die eigentliche Absolutionsformel lautet ZWa)l WIe bisher: „Ego

bsolvo Q peccatıs tu1s Omıne Patris et et Spiritus Sancti“. ber esen
Worten geht ein „et  « VOTaUS, das c1e mit dem unmittelbar davor zZUu sprechenden
Satz verbindet. Und dieser lautet übersetzt: „Gott, der barmherzige Vater, hat durch
den Tod und die Auferstehung se1in! Sohnes die Welt miıt sich versöhnt und den

Geist AaUSSCHOSSEN Vergebung der Sünden den Dienst der Kirche
schenke Verzeihung und Frieden.“

atte vielfach gewünscht, die indikativische Absolutionsformel durch eıne depre-
kative etzen, Jas eıne Rückkehr Ordnung des ersten Jahrtausends bedeutet

Epistola 41, 16, 1116.
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(spanisch) -, gebraucht das neue Rituale in allen Oberschriften der vom Bußsakra­
ment handelnden Kapitel die Worte „reconciliari" (versöhnen) oder „reconciliatio" 
(Versöhnung). Die Oberschriften der 4 Kapitel lauten übersetzt: Versöhnung eines 
einzelnen Büßers, Versöhnung mehrerer Büßer mit Einzelbekenntnis und persönlicher 
Lossprechung, Versöhnung mehrerer Büßer mit allgemeinem Sündenbekenntnis und 
Generalabsolution, Auswahltexte für die Feier der Versöhnung. 
Solche Obersetzungen scheinen gekünstelt. Man mag zudem bedauern, daß bei diesen 
Oberschriften nicht deutlich zum Ausdruck gebracht wird, daß es sich um das Buß­
sakrament handelt - Versöhnung ist auch außerhalb dieses Sakraments möglich, auch 
für den Büßer -, doch scheint es gerade bei diesem Sakrament wünschenswert, wenig­
stens im offiziellen Sprachgebrauch der liturgischen Bücher von der einseitigen Beto­
nung der menschlichen Leistung wegzukommen. Es ist unbestritten, daß Buße dem 
Menschen nur möglich ist, wenn Gott ihm mit seiner Gnade zuvorgekommen ist; in 
diesem Sinn ist Buße, Umkehr, Hinwendung zu Gott immer schon Geschenk und im 
letzten auch Werk Gottes. Aber es ist kein Zweifel, daß dabei vom Wort her das 
menschliche Tun, die Bußleistung, im Vordergrund steht. Dies ist beim Wort „Ver­
söhnung" wenn es im ntl Sinn auf das Verhalten zwischen Gott und Mensch ange­
wendet wird, nicht der Fall. 
,,Versöhnung" im NT ist nicht eine christliche Fortsetzung der atl Praktiken des Ver­
söhnungstages, an dem man „mit dem Blut von Böcken und Kälbern" (Hehr 9, 12) 
Gott versöhnen, d. h. umstimmen zu können glaubte (vgl. Lv 16). Vielmehr „kommt 
alles von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat" (2 Kor 5, 18). Er hat 
die Initiative ergriffen: Gott wird nicht versöhnt, er hat versöhnt; Gott wird nicht 
umgestimmt, er hat umgestimmt. Und in den Sakramenten, in denen sich das Ver­
söhnungswerk Gottes durch den „Dienst der Versöhnung" (2 Kor 5, 18) in der Kirche 
konkretisiert, werden der einzelne und die Gemeinde mit Gott versöhnt, von ihm 
selbst umgestimmt: grundlegend durch die Taufe, danach immer wieder, wenn „das 
Opfer der Versöhnung" (Hochgebet III) gefeiert wird, und schließlich auch in dem, 
was die alte Kirche gleichsam eine zweite Taufe nennen konnte, im Sakrament der 
Buße oder, wie man vollständiger sagen müßte, ,,der Büßerversöhnung". Das 1. Kap. 
der Vorbemerkungen zum neuen OrdoPaen führt diese Gedanken weiter aus, und es 
schließt mit dem Satz von Ambrosius: In der Kirche gibt es „Wasser und Tränen: 
das Wasser der Taufe und die Tränen der Buße"15• 

Durch die Wahl des Wortes „Versöhnung" für die Kapitelüberschriften hat sich das 
neue Rituale nicht nur von der Umgangssprache, sondern zugleich auch vom bisherigen 
Rituale abgesetzt, das in die Oberschrift über den Ritus für das Bußsakrament auch 
ein menschliches Handeln einfließen ließ, zwar nicht das des Büßers, aber das des 
Priesters, wenn es den Titel wählte „Absolutionis forma communis". 
Die erwähnten Gedanken von der Versöhnung haben sich dann auch an der wichtig­
sten Stelle des neuen Buches niedergeschlagen, dort wo es um die sakramentale Sün­
denvergebung geht. Die eigentliche Absolutionsformel lautet zwar wie bisher: ,,Ego 
te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti". Aber diesen 
Worten geht ein „et" voraus, das sie mit dem unmittelbar davor zu sprechenden 
Satz verbindet. Und dieser lautet übersetzt: ,,Gott, der barmherzige Vater, hat durch 
den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den 
HI. Geist ausgegossen zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche 
schenke er dir Verzeihung und Frieden." 
Man hatte vielfach gewünscht, die indikativische Absolutionsformel durch eine depre­
kative zu ersetzen, was eine Rückkehr zur Ordnung des ersten Jahrtausends bedeutet 

15 Epistola 41, 12: PL 16, 1116. 
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hättel® Es lassen sich ründe für und BCE einen csolchen -rsatz antühren. egen
einen Ersatz sprechen sicher auch psychologische Erwägungen Der Mensch ert,
daß die Vergebung Bußsakrament deutlich und klar als Indikativ zugesprochen
d  . erwartet s SGakrament ebenso WIEe Alltag oder l" einem weltlichen
Gericht Und [111 jeder Mensch, gleich welcher Überzeugung und Einstellung
selber ist, die Vollmacht hat, einem anderen indikativischer Form das Heil
sprechen, indem sa „J taufe d1 d\ll kann 111 durchaus verstehen, Jalg die
Amtsträger der Kirche durch ihre Weihe bevollmächtigt SIN  d, dem Sakrament, das
gleichsam eiıne „zweıte Taufe“ ist, ıber den Büßer z „I spreche los 0M
de‘  ınen Sünden weiß der Glaube doch, ; WENNn immer einer tauft, Christus
er tauft‘/17 und also auch wenn immer einer Osspricht, Christus celber losspricht
Beide, der Taufende und der Lossprechende, handeln nich:  Pr au5 eigener Macht, sondern

Tun ist rückgebunden das Versöhnungswerk Gottes. Beide fügen ja auch
Worten A Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes  d  .
Wie bei der Taufe die trinitarische Dimension des Geschehens schon der eigent-
lichen Taufformel durch das Bekenntnis des Glaubens das Heilswerk des drei-
gen Gottes ZzZum Ausdruck kommt, SO wird cdas Heilshandeln Gottes VC losspre-
chenden Priester über dem Büßer angerufen Weil Gott seiner Barmherzigkeit
durch das Paschamysterium es die Welt mıt sich versöhnt hat und den

Geist ZUrT: Vergebung der Cünden &’  n at, deshalb und UT deshalb
kann der Priester die Worte der Lossprechung Sdgen Sünden vergeben auch
heute m1emM.  and anderer „als Gott alle;  &r (vgl Mk 2, 7)

Ekklesiale Dimensionen
Zwischen der Anrufung des Heilswerkes Gottes und der Lossprechung durch den
Priester steht die itte „durch den Dienst der irche schenke Verzeihung und
Frieden“”. Der „Dienst der Versöhnung“ (2 Kor 5, 18), Dienst, durch den dem
einzelnen die Versöhnung Gott geschenkt wird, ist Dienst der Kirche Damit ist
icht etwa 1Ur die Gesamtkirche gemeint, sondern auch die konkrete Gemeinde, deren
Vorsteher das ausführende Organ dieses Dienstes der Kirche ist. ber der Dienst der
Kirche bedeutet mehr als nNUur die lossprechenden Worte des Priesters.
In der wichtigen Nr. 8 der Vorbemerkungen des OrdoPaen heißt erst [1L Schl;

„die Kirche durch den V Christus den Aposteln und ihren Nachfolgern (1 Vel-

Tauten Dienst ZUmmm Instrument der Bekehrung und Lossprechung den wird, der
Buße tut“. Zuvor aber wird festgestellt: „Als priesterliches Volk wirkt clie ganze
Gemeinde auf verschiedene We  1se beim Werk der Versöhnung mut, das von Gott
anıv  TAauU! ist. Denn G1€e ruft icht ir durch die Verkündigung des Wortes Gottes

Buße, sondern trıtt auch für die Günder eın und ommt dem Büßer mit mutter-  .
licher orge und Aufmerksamkeit zZzUu Hilte, damit seine Sünden einsehe und be-
enne und von Gott, der alle die Macht hat, en zZzu vergeben, Barmherzigkeit
erlange.”
Die Aufforderung ZUT Umkehr ist nicht Aufgabe der Amtsträger, csondern gehört
zu den Pflichten qAQristlicher Nächstenliebe. Das Gebet für GCünder und Büßer ist nicht

Amtspflicht des Priesters (vgl ebr 5, 1—3), sondern eın Auftrag, den die BaANZE
Kirche zu erfüllen hat Die Bitte Allgemeinen „für jene, die Von mancher-
lei Not bedrückt sind’/18, schließt auch das jene ein, die der Not der
Sünde niedergedrückt sind. Die früher der Fastenzeit über die Büßer gesprochenen
Orationes populum onnen nach den Hinweisen des R:  OMmMls  ..  chen Meßbuches

16 Vgl die in dem 7 angegebenen Werk von Jungmann, 249—265, aufgezeigte
Entwicklung se1it der Jahrtausendwende.
Liturgiekonstitution,
Allgemeine Einführung ZzZum Römischen Meßbuch, Art 45,
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hätte16• Es lassen sich Gründe für und gegen einen solchen Ersatz anführen. Gegen 
einen Ersatz sprechen sicher auch psychologische Erwägungen: Der Mensch erwartet, 
daß ihm die Vergebung im Bußsakrament deutlich und klar als Indikativ zugesprochen 
wird; er erwartet es im Sakrament ebenso wie im Alltag oder vor einem weltlichen 
Gericht. Und wenn jeder Mensch, gleich welcher Oberzeugung und Einstellung er 
selber ist, die Vollmacht hat, einem anderen in indikativischer Form das Heil zuzu­
sprechen, indem er sagt „Ich taufe dich", so kann man es durchaus verstehen, daß die 
Amtsträger der Kirche durch ihre Weihe bevollmächtigt sind, in dem Sakrament, das 
gleichsam eine „zweite Taufe" ist, über den Büßer zu sagen „Ich spreche dich los von 
deinen Sünden" - weiß der Glaube doch, daß „ wenn immer einer tauft, Christus 
selber tauft"17 und also auch wenn immer einer losspricht, Christus selber losspricht. 
Beide, der Taufende und der Lossprechende, handeln nicht aus eigener Macht, sondern 
ihr Tun ist rückgebunden an das Versöhnungswerk Gottes. Beide fügen ja auch ihren 
Worten hinzu „im Namen des Vaters und des Sohnes und des HI. Geistes". 
Wie bei der Taufe die trinitarische Dimension des Geschehens schon vor der eigent­
lichen Taufformel durch das Bekenntnis des Glaubens an das Heilswerk des drei­
faltigen Gottes zum Ausdruck kommt, so wird das Heilshandeln Gottes vom losspre­
chenden Priester über dem Büßer angerufen: Weil Gott in seiner Barmherzigkeit 
durch das Paschamysterium seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt hat und den 
HI. Geist zur Vergebung der Sünden ausgegossen hat, deshalb und nur deshalb 
kann der Priester die Worte der Lossprechung sagen. Sünden vergeben kann auch 
heute niemand anderer „als Gott allein" (vgl. Mk 2, 7). 

4. Ekklesiale Dimensionen 

Zwischen der Anrufung des Heilswerkes Gottes und der Lossprechung durch den 
Priester steht die Bitte: ,,durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und 
Frieden". Der „Dienst der Versöhnung" (2 Kor 5, 18), jener Dienst, durch den dem 
einzelnen die Versöhnung von Gott geschenkt wird, ist Dienst der Kirche. Damit ist 
nicht etwa nur die Gesamtkirche gemeint, sondern auch die konkrete Gemeinde, deren 
Vorsteher das ausführende Organ dieses Dienstes der Kirche ist. Aber der Dienst der 
Kirche bedeutet mehr als nur die lossprechenden Worte des Priesters. 
In der wichtigen Nr. 8 der Vorbemerkungen des OrdoPaen heißt es erst am Schluß, 
daß „die Kirche durch den von Christus den Aposteln und ihren Nachfolgern anver­
trauten Dienst zum Instrument der Bekehrung und Lossprechung für den wird, der 
Buße tut". Zuvor aber wird festgestellt: ,,Als priesterliches Volk wirkt die ganze 
Gemeinde auf verschiedene Weise beim Werk der Versöhnung mit, das ihr von Gott 
anvertraut ist. Denn sie ruft nicht nur durch die Verkündigung des Wortes Gottes 
zur Buße, sondern tritt auch für die Sünder ein und kommt dem Büßer mit mütter­
licher Sorge und Aufmerksamkeit zu Hilfe, damit er seine Sünden einsehe und be­
kenne und von Gott, der allein die Macht hat, Sünden zu vergeben, Barmherzigkeit 
erlange." 
Die Aufforderung zur Umkehr ist nicht nur Aufgabe der Amtsträger, sondern gehört 
zu den Pflichten christlicher Nächstenliebe. Das Gebet für Sünder und Büßer ist nicht 
nur Amtspflicht des Priesters (vgl. Hehr 5, 1-3), sondern ein Auftrag, den die ganze 
Kirche zu erfüllen hat. Die Bitte im Allgemeinen Gebet „für jene, die von mancher­
lei Not bedrückt sind"18, schließt auch das Gebet für jene ein, die von der Not der 
•Sünde niedergedrückt sind. Die früher in der Fastenzeit über die Büßer gesprochenen 
Orationes super populum können nach den Hinweisen des Römischen Meßbuches 

15 Vgl. die in dem in Anm. '1 angegebenen Werk von J. A. Jungmann, 249-265, aufgezeigte 
Entwid<lung seit der Jahrtausendwende. 

17 Liturgiekonstitution, Art. '1. 
18 Allgemeine Einführung zum Römischen Meßbuch, Art. 45. 
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grundsätzlich ZUIN Abschluß jeder Meß$S teier, jedes Wortgottesdienstes, jedes Teiles
‚des Stundengebets und jeder sakramentalen ejer verwendet werden.
\iDas Gebet für die Menschen, die Schuld verstrickt sind und den Weg Herrn
noch nicht gefunden haben, WIe auch für jene, die bereits auf dem Weg der Hinwen-
dung ZUW Herrn SIN  d, muß der Kirche Tage sicher noch intensiver werden.
Die Dorge der ganzen Kirche muß jenen gehören, die sich von der COMMUNLO des
Leibes hris ausgeschlossen haben und sich 1U) wieder mıit der Kirche und mit
Gott versöhnen wollen.

FEs heißt der D  b  ten Vorbemerkung weiter: Die BANZE Kirche „kommt dem Büßer
smıiıt mütterlicher Sorge und Aufmerksamkeit z.u Hilte” Hinter diesem zunächst etwas
:hochtrabend klingenden Satz steht das Wissen n die coziale und ekklesiale iımen-
SI0n der Sünde. Sünde ist eine Privatsache: 661e belastet nicht das Verhäiltnis des
einzelnen zu Gott, sondern A1uch das ZUu den Schwestern und Brüdern der Kirche
‘Je mehr celbst Sünde und ersagen R1Nes anderen getroffen haben, desto mehr
erkennen WIF, wiıie G1e@ grundsätzlich die zwischenmenschlichen Beziehungen velasten,
und WITr müssen daraus schließen, daß dies nicht beim Versagen anderer, sondern
auch bei eigenen ist. Hier gilt der Auftrag des Herrn, den Bruder nicht
Z verurteilen und ZUu chten vgl Mt 7, 1—5), sondern siebenundsiebzigmal
vergeben (vgl. Mt 18, 22) Vergebung unseren Schuldigern gegenüber ist Vor-
aussetzung, dafß der Herr auch Schuld vergibt (vgl Mt 6, 12) Man annn
‚dem Ruf „Laßt euch mıit Gott versöhnen“ (2 Kor 5, 20) nicht olgen, wenn nich;  er
ZUWVI( hingegangen ist und sich mit dem Bruder versöhnt hat vgl Mt 5, 24) 1es
alles ist mit der angeführten ‚„mütterlichen orge und Aufmerksamkeit““ gemeınt, mut
der die Kirche, jeder der Kirche dem er und Büßer Hilfe kom-
e soll. Dabei ıst bewußt cdas e  S von der Mutter gewählt, die mit dem kranken
ind förmlich mitleidet. wird auf den Leib Christi übertragen, der ganzer miıt
jedem einzelnen kranken lied mitleidet (vgl Kor 12, 26)
Solche Überlegungen haben bekanntlich Einführung der Bußgottesdienste geführt,
die mıiıt dem n OrdoPaen ersten Male durch gesamtkirchliches liturgi-
sches Buch empfohlen werden. Die gleichen Erwägungen haben auch den Ausschlag
dafür gegeben, daß das Rituale einen eigenen Ritus anbietet, nach dem Han das
'amen: der Buße (durch Einzelbekenntnis und persönliche Lossprechung)
INEeN e211Nes gemeinschaftlichen Gottesdienstes empfangen kann Wenn dies auch
oßen Gemeinden mıit wenigen Geistlichen nicht ımmer leicht durchführbar Sein
wird, kann VvVon dieser Gottesdienstform wohl gerade für überschaubare Gemein-
schaften, etwa Schulklassen, eın Verständnis des ußsakramentes erwartet
werden.

Das Bußsakrament ist Liturgie
] ist eute einigermaßen verwunderlich, wıe einer Zeit, die eın S0 ausgeprägtes
Bewußtsein von den kirchlichen en und überhaupt kirchlichen Bußgericht
hatte, die ekklesiale Dimension sehr verkümm:  . konnte, die Buße nahezu
völlig die Privatsphäre abgeglitten ist und auch eute ncoch allen Ernstes die
Frage h  oren  E kann, was denn cdie „Einzelbeichte mıt Liturgie, dem Gottesdienst der
Kirche, habe Wenn solche b}ragen bis den Klerus ineln gestellt werden,
1st dies eın Zeichen dafür, die liturgische Gestalt dieses Sakramentes bis auf eın

zusammenges:  pft W  Jal und daher dringend einer Erneuerung bedurfte
Die eben erwähnte Form der Versöhnung mehrerer Büßer, wıe G1e Kap des
OrdoPaen vorgesehen ist, 130 keinen Zweifel mehr darüber, sich hierbei umm

Liturgie handelt In der ejer folgen aufeinander: Eröffnung, Wortgottesdienst mıit
Homilie, gemeinsame Gewissenserforschung, Reuegebet, danach Einzelbekenntnis mit
persönlicher Lossprechung und schließlich wieder gemeinsame Danksagung, Schl;

214

grundsätzlich zum Abschluß jeder Meßfeier, jedes Wortgottesdienstes, jedes Teiles 
,des Stundengebets und jeder sakramentalen Feier verwendet werden. 
1Das Gebet für die Menschen, die in Schuld verstrickt sind und den Weg zum Herrn 
·noch nicht gefunden haben, wie auch für jene, die bereits auf dem Weg der Hinwen­
dung zum Herrn sind, muß in der Kirche unserer Tage sicher noch intensiver werden. 
Die Sorge der ganzen Kirche muß jenen gehören, die sich von der communio des 
Leibes Christi ausgeschlossen haben und sich nun wieder mit der Kirche und mit 
Gott versöhnen wollen. 
·Es heißt in der zitierten Vorbemerkung weiter: Die ganze Kirche „kommt dem Büßer 
•mit mütterlicher Sorge und Aufmerksamkeit zu Hilfe". Hinter diesem zunächst etwas 
~hochtrabend klingenden Satz steht das Wissen um die soziale und ekklesiale Dimen­
sion der Sünde. Sünde ist keine Privatsache; sie belastet nicht nur das Verhältnis des 
,einzelnen zu Gott, sondern auch das zu den Schwestern und Brüdern in der Kirche. 
·Je mehr uns selbst Sünde und Versagen eines anderen getroffen haben, desto mehr 
erkennen wir, wie sie grundsätzlich die zwischenmenschlichen Beziehungen belasten, 
1md wir müssen daraus schließen, daß dies nicht nur beim Versagen anderer, sondern 
auch bei unserem eigenen so ist. Hier gilt der Auftrag des Herrn, den Bruder nicht 
zu verurteilen und zu richten (vgl. Mt 7, 1-5), sondern ihm siebenundsiebzigmal zu 
·vergeben (vgl. Mt 18, 22). Solche Vergebung unseren Schuldigem gegenüber ist Vor­
aussetzung, daß der Herr auch uns unsere Schuld vergibt (vgl. Mt 6, 12). Man kann 
,dem Ruf „Laßt euch mit Gott versöhnen" (2 Kor 5, 20) nicht folgen, wenn man nicht 
zuvor hingegangen ist und sich mit dem Bruder versöhnt hat (vgl. Mt 5, 24). Dies 
alles ist mit der angeführten „mütterlichen Sorge und Aufmerksamkeit" gemeint, mit 
der die ganze Kirche, d. h. jeder in der Kirche dem Sünder und Büßer zu Hilfe kom­
men soll. Dabei ist bewußt das Bild von der Mutter gewählt, die mit dem kranken 
Kind förmlich mitleidet. Es wird auf den Leib Christi übertragen, der als ganzer mit 
jedem einzelnen kranken Glied mitleidet (vgl. 1 Kor 12, 26). 
Solche Oberlegungen haben bekanntlich zur Einführung der Bußgottesdienste geführt, 
die mit dem neuen OrdoPaen zum ersten Male durch ein gesamtkirchliches liturgi­
sches Buch empfohlen werden. Die gleichen Erwägungen haben auch den Ausschlag 
dafür gegeben, daß das neue Rituale einen eigenen Ritus anbietet, nach dem man das 
Sakrament der Buße ( durch Einzelbekenntnis und persönliche Lossprechung) im Rah­
men eines gemeinschaftlichen Gottesdienstes empfangen kann. Wenn dies auch in 
großen Gemeinden mit wenigen Geistlichen nicht immer leicht durchführbar sein 
wird, so kann von dieser Gottesdienstform wohl gerade für überschaubare Gemein­
schaften, etwa Schulklassen, ein neues Verständnis des Bußsakramentes erwartet 
werden. 

5. Das Bußsakrament ist Liturgie 

Es ist heute einigermaßen verwunderlich, wie in einer Zeit, die ein so ausgeprägtes 
Bewußtsein von den kirchlichen Strafen und überhaupt vom kirchlichen Bußgericht 
hatte, die ekklesiale Dimension so sehr verkümmern konnte, daß die Buße nahezu 
völlig in die Privatsphäre abgeglitten ist und man auch heute noch allen Ernstes die 
Frage hören kann, was denn die „Einzelbeichte" mit Liturgie, dem Gottesdienst der 
Kirche, zu tun habe. Wenn solche Fragen bis in den Klerus hinein gestellt werden, 
ist dies ein Zeichen dafür, daß die liturgische Gestalt dieses Sakramentes bis auf ein 
Minimum zusammengeschrumpft war und daher dringend einer Erneuerung bedurfte. 
Die eben erwähnte Form der Versöhnung mehrerer Büßer, wie sie im 2. Kap. des 
OrdoPaen vorgesehen ist, läßt keinen Zweifel mehr darüber, daß es sich hierbei um 
Liturgie handelt. In der Feier folgen aufeinander: Eröffnung, Wortgottesdienst mit 
Homilie, gemeinsame Gewissenserforschung, Reuegebet, danach Einzelbekenntnis mit 
persönlicher Lossprechung und schließlich wieder gemeinsame Danksagung, Schluß-
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SCgeCcH und Entlassung. Noch deutlicher WIF'!  d das Bußsakrament als Liturgie der Kirche
erkannt, 1  VW  VV  Jennn dieser Gottesdienst iın den V den „Normae pastorales” der Glaubens-
kongregation Juni 1972 vorgesehenen Fällen?? verwendet WIT| und dabei
die Gtelle des Einzelbekenntnisses und der persönlichen Lossprechung allgemeines
Sündenbekenntnis und Generalabsolution treten, wiıie das Kap. des OrdoPaen
vorsieht.
Es V jedoch erklärtes 7Ziel bei der Reform des Bußsakramentes, auch den Nor-
malf der Kap des Bußrituales vorgesehenen „Versöhnung eines einzelnen
Büßers”, einen Rahmen zu chaffen, der atsächlich als 1}  gie erkannt werden kann
Hierbei wurde nicht etwa krampfhaft nach ] Formen gesucht, sondern ediglich
das Schema des Wortgottesdienstes (Eröffnung, Schriftlesung, Homilie, Fürbitte, Segen
und Entlassung) In stark reduzierter Form aufgegriffen und den csakramentalen
ollzug adaptiert: Begrüßung des Büßers, Schriftlesung, Sündenbekenntnis und Beicht-
gespräch mıit Bußauflage, Reuegebet des üuüßers und Lossprechung, Lobpreis Gottes
und Entlassung des üßers
In dem Schema wird eiıne wichtige liturgietheologische Erkenntnis die das
Konzil, wıe folgt, formuliert hat IIIn der Liturgie spricht Gott z sSeinem Volk; das
Volk aber anıwoTrtfe| mıit esang und Gebet““20. ebet, das sich } Gott hinwendet,
ist immer erst AÄAntwort auf das ZUVOÖT Wort Gottes. Das bedeutet Z  A  A  VaTt

nicht, daß inan ımmer erst dann eın Gebet formulieren iNan mindestens
eiınen GSatz aus der Schrift gehört oder gelesen at; aber 25 bedeutet doch soviel,

die Kirche, Vl der Anwesenheit (Gottes seinem Wort zutiefst überzeugt*!, In
eder von veranstalteten Gottesdienstfeier auch dem Wort Gottes Raum gibt, sich
nicht gleich betend (} Gott wendet, sondern gewissermaßen zunächst einmal
Gelegenheit Sibt, sich celbst an den Menschen rAU| wenden.
Dabei hängt sicher viel davon ab, WO das Bußsakrament empfangen wird und wıe der
Empfänger dafür aufgeschlossen ist. eichtzimmer könnte a sich durchaus die
esung mehrerer Schriftverse gut vorstellen, während sich der Priester Beicht-
stuhl vielleicht mıiıt einem kurzen Vers begnügen wird Einem weniger gut vorberei-
teten Büßer wird der Priester mit Hilfe des Wortes Gottes wirklich weiterzuhelfen VeTl-
suchen (es also nicht „frommen prüchen‘  44 1111 Rahmen des Beichtzuspruchs laut
werden lassen), einem gut vorbereiteten wird NUr die von Gott gewirkte Versöhnung

Erinnerung zı rufen brauchen.
Zwischen Beichtgespräch und Lossprechung ist eın kurzes Reuegebet des ers VOLI-

gesehen, wWwıie vielen Ländern bisher schon üblich W  W  VarT. ] muß als Antwort auf
die Zuwendung Gottes gedeutet werden. Eröffnung und Schl; sind sechr Urz gehal-
ten: Kreuzzeichen und kurze Einladung Gottvertrauen („‚Gott, der uUNSerIen

Herzen aufgeleucht: ist, schenke die wahre Erkenntnis deiner en und seiner
Barmherzigkeit”) Beginn; Psalm 117,1 als dankender Lobpreis Gottes „Danket
dem Herrn, denn ist gütig, denn seine Huld währt ng") und Entlassung („Der
Herr hat die Günden vergeben Geh Frieden!”) Abschluß
Wenn Von Liturgie sprechen, denken WIT unwillkürlich Gottesdienste mit
mehreren Teilnehmern. Der ‚„Gottesdienst der Einzelbeichte” kann ıUr vVon ZWwWwel
Menschen zugleich „gefeiert” werden. Doch die 1171 Normalfall geringe Zahl der Teil-
nehmer und die VC der Natur der Sache her geforderte priıvate Atmosphäre dürfen
nicht dazu verführen, diesem gottesdienstlichen Akt den Namen „Liturgie”“ abzuspre-
chen. Hier zeigen sich die Folgen der Irreführung den allein gebräuchlichen

Vgl. hierzu Meyer, Auf dem Weg einer erneuerten SZzip. LJ 23 1973),
69—82, bes 73 —78. Der Autor hietet auch eine (am 73 abgeschlossene) ausführliche
Bibliographie Thema uße, Bußgottesdienst und Bußsakrament.

>{} Liturgiekonstitution, 43,
Vgl ebi Art 7,
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segen und Entlassung. Noch deutlicher wird das Bußsakrament als Liturgie der Kirche 
erkannt, wenn dieser Gottesdienst in den von den „Normae pastorales" der Glaubens­
kongregation vom 16. Juni 1972 vorgesehenen Fällen19 verwendet wird und dabei an 
die Stelle des Einzelbekenntnisses und der persönlichen Lossprechung allgemeines 
Sündenbekenntnis und Generalabsolution treten, wie es das 3. Kap. des OrdoPaen 
vorsieht. 
Es war jedoch erklärtes Ziel bei der Reform des Bußsakramentes, auch für den Nor­
malfall, der im 1. Kap. des Bußrituales vorgesehenen „Versöhnung eines einzelnen 
Büßers", einen Rahmen zu schaffen, der tatsächlich als Liturgie erkannt werden kann. 
Hierbei wurde nicht etwa krampfhaft nach neuen Formen gesucht, sondern lediglich 
das Schema des Wortgottesdienstes (Eröffnung, Schriftlesung, Homilie, Fürbitte, Segen 
und Entlassung) in stark reduzierter Form aufgegriffen und an den sakramentalen 
Vollzug adaptiert: Begrüßung des Büßers, Schriftlesung, Sündenbekenntnis und Beicht­
gespräch mit Bußauflage, Reuegebet des Büßers und Lossprechung, Lobpreis Gottes 
und Entlassung des Büßers. 
In dem Schema wird eine wichtige liturgietheologische Erkenntnis deutlich, die das 
Konzil, wie folgt, formuliert hat: ,,In der Liturgie spricht Gott zu seinem Volk; das 
Volk aber antwortet mit Gesang und Gebet1120• Gebet, das sich zu Gott hinwendet, 
ist immer erst Antwort auf das zuvor ergangene Wort Gottes. Das bedeutet zwar 
nicht, daß man immer erst dann ein Gebet formulieren kann, wenn man mindestens 
einen Satz aus der HI. Schrift gehört oder gelesen hat; aber es bedeutet doch soviel, 
daß die Kirche, von der Anwesenheit Gottes in seinem Wort zutiefst überzeugt21, in 
jeder von ihr veranstalteten Gottesdienstfeier auch dem Wort Gottes Raum gibt, sich 
nicht gleich betend an Gott wendet, sondern ihm gewissermaßen zunächst einmal 
Gelegenheit gibt, sich selbst an den Menschen zu wenden. 
Dabei hängt sicher viel davon ab, wo das Bußsakrament empfangen wird und wie der 
Empfänger dafür aufgeschlossen ist. Im Beichtzimmer könnte man sich durchaus die 
Lesung mehTerer Schriftverse gut vorstellen, während sich der Priester im Beicht­
stuhl vielleicht mit einem kurzen Vers begnügen wird. Einem weniger gut vorberei­
teten Büßer wird der Priester mit Hilfe des Wortes Gottes wirklich weiterzuhelfen ver­
suchen ( es also nicht nur in „frommen Sprüchen" im Rahmen des Beichtzuspruchs laut 
werden lassen), einem gut vorbereiteten wird er nur die von Gott gewirkte Versöhnung 
in Erinnerung zu rufen brauchen. 
Zwischen Beichtgespräch und Lossprechung ist ein kurzes Reuegebet des Büßers vor­
gesehen, wie es in vielen Ländern bisher schon üblich war. Es muß als Antwort auf 
die Zuwendung Gottes gedeutet werden. Eröffnung und Schluß sind sehr kurz gehal­
ten: Kreuzzeichen und kurze Einladung zum Gottvertrauen (,,Gott, der in unseren 
Herzen aufgeleuchtet ist, schenke dir die wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner 
Barmherzigkeit") am Beginn; Psalm 117,1 als dankender Lobpreis Gottes (,,Danket 
dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig") und Entlassung (,,Der 
Herr hat dir die Sünden vergeben. Geh hin in Frieden I") zum Abschluß. 
Wenn wir von Liturgie sprechen, denken wir unwillkürlich an Gottesdienste mit 
mehreren Teilnehmern. Der „Gottesdienst der Einzelbeichte" kann nur von zwei 
Menschen zugleich „gefeiert" werden. Doch die im Normalfall geringe Zahl der Teil­
nehmer und die von der Natur der Sache her geforderte private Atmosphäre dürfen 
nicht dazu verführen, diesem gottesdienstlichen Akt den Namen „Liturgie" abzuspre­
chen. Hier zeigen sich die Folgen der Irreführung durch den allein gebräuchlichen 

19 Vgl. hierzu H. B. Meyer, Auf dem Weg zu einer erneuerten Bußdisziplin: LJ 23 (1973), 
69-82, bes. 73-78. Der Autor bietet auch eine (am 25. 1. 73 abgeschlossene) ausführliche 
Bibliographie zum Thema Buße, Bußgottesdienst und Bußsakrament. 

zo Liturgiekonstitution, Art. 33. 
11 Vgl. ebd., Art. 7. 
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Namen „Be  1  chte”; denn S geht hier eben nicht Aur um die Leistung des Büßers, das
Bekenntnis, die Beichte, und geht auch nich:  me Aur die Konfrontation Büßer
Beichtvater, sondern 1er vollzieht sich ein Geschehen, in dem Gott celbst der aupt-
handelnde ist und auf den Büßer zugeht; und das ist Liturgie. Die Einzelbeichte ist
BENAUSO Liturgie WIe die sogenannte „Privatmesse“” und der „private“” Vollzug des
Stundengebets; auch die „Privatbeichte“ ist 1 etzten eıne rivatsache.

rneuerung der Bußliturgie
Hat die Grundanliegen der ] Bußliturgie erkannt, ird sich die
rage nach ihrer Verwirklichung stellen mussen.  a Man weilß „Buße“ ist nicht gerade

Modewort PTEeT Tage; [[U die Schri die innere und das ußere
{Iun der Buße engster Verbindung mit dem Glauben sieht 1, „Tut Buße
und glaubt das Evangelium”), SO ist e5 nicht verwunderlich, Krisen des
Glaubens auch Krisen der mit sich ringen und laß kein Sakrament * von der
innerkirchlichen Glaubenskrise der vergangenen Jahre erfaß wurde wıe das
akrament?? Ke  1nes  e braucht darum ei1ne Erneuerung SO notwendig. wiıie dieses.
] WAarı  y verkehrt, wollte angesichts der Krise vorziehen, nichts Zu tun, viel-
leicht miıt der Begründung, wolle durch Forderungen „‚nicht noch mehr
Leute aus dem Beichtstuhl treiben Fs WAar:  > aber ebenso falsch, wollte Nan sich dar-
auf beschränken, sobald der übersetzte Text des OrdoPaen vorliegt, ZUu vermelden:
PP' nächsten vonntag wird nach einer Ordnung gebeichtet‘23, Zehn Jahre
Liturgiereform collten uns gelehrt haben, daß hier neben einem gewissen Mut
Anderung gTro Vorsicht und Behutsamkeit In Platz sind. Die Liturgie der Kran-
kensalbung csich von eute auf MOIgSCN ändern, ohne irgendein Kranker
daran Anstoß nımmt. Wolite Man die Liturgie des Bußsakramentes auf esce Weise
‚„‚erneuern“”, erTeichte 11l SeNau das egentei erwünschten Ziel Hier wird
der Seelsorger SO vorgehen wıe der ÄArzt, der alr einem herzkranken Patien-
ten eıne Magenoperation vornehmen muß Er wird sich erst über den Zustand des
Herzens Kenntnis verschaften, das Herz ZUu kräftigen versuchen und nicht
eher operleren, bevor PT nicht sicher ist, al das Herz die Belastung aushält.

Die Buße in der Verkündigung
Fine der Hauptaufgaben, mıit deren Verwirklichung der Seelsorger icht warten
braucht, bis die deutschen Texte der ] Bußliturgie vorliegen, ist die rTung
der Gemeinde Haltung der Umkehr und Buße, der etanoia biblischen Sinn.
In der Bemühung g dieses Anliegen steht ın Gemeinschaf: mıit den Verantwort-
lichen aller christlichen Kirchen?*

TUAar 1966 hat der aps die Apostolische Konstitution „Paenitemini“” über
die kirchliche Fasten- und Bußdisziplin veröffentlicht. Man VW damals froh, dafß die
vielfach anachronistisch empfundenen Abstinenztage Bußtage dies paeniten-
tiae) umbenannt wurden und des Ffrüheren Abstinenzgebotes von esen

wurde „Ihre wesentliche Beobachtung (eorum substantialis observatio)
stellt eıne schwere Verpflichtung dar“25.

2 Vgl ZUrXr gegenwärtigen Situation Bertsch, 1 und Bußsakrament in der heutigen
Kirche (Pastorale. andreichung den pastoralen Dienst ohne Bandangabe], Mainz»

Dx  > Man hat gegenwärtig die Befürchtung, in Italien könnte die Umstellung diesmal rasch
rfolgen. Der lateinische rdo wurde +l Z veröffentlicht, die italienische Übersetzung
N konfirmiert; Anfang April s ese Buchhandel, ab ist  . 61€e Bereich
der italienischen Bischofskonferenz obligatorisch. Von einer Vorbereitung der Gemeinden
kannn kaum die ede se1in.
Dies wird auf überzeugende eise eutlich durch das Bändchen Ch Suttner (Hg.),
> und Beichte. rittes Regensburger ()ikumenisches Symposion, Regensburg 1972.

58 (1966) 183; deutsch Nachkonziliare Dokumentation 2 JT rier 1967, 43,
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Namen „Beichte"; denn es geht hier eben nicht nur um die Leistung des Büßers, das 
Bekenntnis, die Beichte, und es geht auch nicht nur um die Konfrontation Büßer -
Beichtvater, sondern hier vollzieht sich ein Geschehen, in dem Gott selbst der Haupt­
handelnde ist und auf den Büßer zugeht; und das ist Liturgie. Die Einzelbeichte ist 
genauso Liturgie wie die sogenannte „Privatmesse" und der „private" Vollzug des 
Stundengebets; auch die „Privatbeichte" ist im letzten keine Privatsache. 

II. Erneuerung der Bußliturgie 

Hat man die Grundanliegen der neuen Bußliturgie erkannt, so wird man sich die 
Frage nach ihrer Verwirklichung stellen müssen. Man weiß: ,,Buße" ist nicht gerade 
ein Modewort unserer Tage; wenn die HI. Schrift die innere Umkehr und das äußere 
Tun der Buße in engster Verbindung mit dem Glauben sieht (Mk 1, 15: ,,Tut Buße 
und glaubt an das Evangelium'1, so ist es gar nicht verwunderlich, daß Krisen des 
Glaubens auch Krisen der Buße mit sich bringen und daß kein Sakrament so von der 
innerkirchlichen Glaubenskrise der vergangenen Jahre erfaßt wurde wie das Buß­
sakrament22. Keines braucht darum eine Erneuerung so notwendig. wie dieses. 
Es wäre verkehrt, wollte man angesichts der ·Krise es vorziehen, nichts zu tun, viel­
leicht mit der Begründung, man wolle durch neue Forderungen „nicht noch mehr 
Leute aus dem Beichtstuhl treiben". Es wäre aber ebenso falsch, wollte man sich dar­
auf beschränken, sobald der übersetzte Text des OrdoPaen vorliegt, zu vermelden: 
„Ab nächsten Sonntag wird nach einer neuen Ordnung gebeichtet"23• Zehn Jahre 
Liturgiereform sollten uns gelehrt haben, daß hier neben einem gewissen Mut zur 
Änderung größte Vorsicht und Behutsamkeit am Platz sind. Die Liturgie der Kran­
kensalbung kann sich von heute auf morgen ändern, ohne daß irgendein Kranker 
daran Anstoß nimmt. Wollte man die Liturgie des Bußsakramentes auf diese Weise 
„erneuern", so erreichte man genau das Gegenteil vom erwünschten Ziel. Hier wird 
der Seelsorger so ähnlich vorgehen wie der Arzt, der an einem herzkranken Patien­
ten eine Magenoperation vornehmen muß. Er wird sich erst über den Zustand des 
Herzens genaueste Kenntnis verschaffen, das Herz zu kräftigen versuchen und nicht 
eher operieren, bevor er nicht sicher ist, daß das Herz die Belastung aushält. 

1. Die Buße in der Verkündigung 

Eine der Hauptaufgaben, mit deren Verwirklichung der Seelsorger nicht zu warten 
braucht, bis die deutschen Texte der neuen Bußliturgie vorliegen, ist die Hinführung 
der Gemeinde zur Haltung der Umkehr und Buße, der Metanoia im biblischen Sinn. 
In der Bemühung um dieses Anliegen steht er in Gemeinschaft mit den Verantwort­
lichen aller christlichen Kirchen24• 

Am 17. Februar 1966 hat der Papst die Apostolische Konstitution „Paenitemini" über 
die kirchliche Fasten- und Bußdisziplin veröffentlicht. Man war damals froh, daß die 
vielfach als anachronistisch empfundenen Abstinenztage in Bußtage (dies paeniten­
tiae) umbenannt wurden und statt des früheren Abstinenzgebotes von diesen Buß­
tagen gesagt wurde: ,,Ihre wesentliche Beobachtung (eorum substantialis observatio) 
stellt eine schwere Verpßichtung dar"25. 

22 Vgl. zur gegenwärtigen Situation L. Bertsch, Buße und Bußsakrament in der heutigen 
Kirche (Pastorale. Handreichung für den pastoralen Dienst [ohne Bandangabe], Mainz 1970). 

n Man hat gegenwärtig die Befürchtung, in Italien könnte die Umstellung diesmal zu rasch 
erfolgen. Der lateinische Ordo wurde am 7. 2. 74 veröffentlicht, die italienische Obersetzung . 
am 7. 3. konfirmiert; Anfang April war diese im Buchhandel, ab 21. 4. ist sie im Bereich 
der italienischen Bischofskonferenz obligatorisch. Von einer Vorbereitung der Gemeinden 
kann kaum die Rede sein. 

H Dies wird auf überzeugende Weise deutlich durch das Bändchen von E. Ch. Suttner (Hg.), 
Buße und Beichte. Drittes Regensburger Ökumenisches Symposion, Regensburg 1972. 

25 AAS 58 (1966) 183; deutsch: Nachkonziliare Dokumentation 2, Trier 1967, 43. 
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Man darf wohl behaupten, mancher Ansatzpunkt, den der ausgedehnte, mit
reichen Anmerkungen bestückte, lehrhafte Teil der Konstitution für die Verkündigung
geboten hätte, den Gemeinden icht enügend genutzt wurde. s ware wichtig
BEWESECN, Von der legalistischen Erfüllung einer kirchlichen Abstinenzvorschrift T
PINeTtr überzeugten Haltung der Buße z.u finden. Die Vorschrift und mit ihr der Legalis-
(L1U5 diesem Punkt csind gefallen. Die offizielle Umwandlung des Abstinenzgebotes

eine Verpflichtung ZUT Buße müßte noch viel mehr gedeutet und erläutert werden.
Die Umkehr als innere Haltung, als ständig Bruch mit der sündigen ergangen-
eit ohne und ımmer wieder EeuU! ufbruch eine @ 13: erFfüllte Zukunft
ohne Sünde, die 1ımmer e21ue Abwendung von ern und Schwächen, O1 falschen
egen und Zielen und 1e Hinwendung Gott als dem Jetztgültigen
Ziel, die Buße als cichtbarer Ausdruck der inneren mkehr, als selbstverständliches
Iun der Bußwerke, als Gebet und Schriftlesung, als Fasten und sonstiger Verzicht,
alc tätige Liebe den Mitmenschen und Gott das hat noch D  er recht
Wurzeln gefaß in den einzelnen Christen und 1n den Gemeinden. Und kann
Glaube auf clie Dauer nicht wachsen und csich festigen ohne solche Haltung der Um-
kehr und Buß:  © Nach wıe VOT cstahen Verkündigung und Katechese VOr der Aufgabe,
die Befolgung dieses Auftrages des Evangeliums einzuschärfen. Bußerziehung, und
das meint natürlich gleichzeitig auch Gewissensbildung, ist eine nıie endende Aufgabe.
Alle Verkündigung, die ZU Glauben führen und Glauben bestärken will, zielt
auch auf mkehr und Buße ab26

Besondere Zeiten der Buße
liegt Weisheit darin, die irche einen Tag jeder Woche ZUI ußtag erklärt.

Der ensch braucht die regelmäßig wiederkehrenden Anlässe, csich 1n se1ine rund-
haltungen einzuüben. vielen Familien und emeinschaften wird auch weiterhin
Freitag kein Fleisch BegeSSEN. Das ist cicher Zut. Man bedenke aber, dafß diese T radi-
ON, die ja icht mehr ausdrücklichen Gebot der Kirche gestützt wird, unter-
gehen kann und wohl auch untergehen WIT. Hier muß und schon vorher
hingewiesen werden auf andere Möglichkeiten, regelmäßig Abstinenz halten und
den Konsum einzuschränken. Und E  - Verzicht her muß dann der Sinn für andere
Formen der Buße geweckt werden.

hil£ft dem konkreten enschen gut wıe nichts, V 47l ihm 1LUTX sagt, er Ge@]1
ZUT „wesentlichen Beobachtung” der Bußtage verpflichtet Man frage doch einmal
INNer- oder ußerhalb des Bußsakramentes, wıe die einzelnen d:  1ese ‚„wesentliche
Beobachtung‘“ der allwöchentlichen Bußtage konkretisiert haben. Hier besteht die
seelsorgliche Aufgabe darin, Hinweise Zu geben, WIie das erfreulich weirt gehaltene
gesamtkirchliche Gesetz elfall befolgt werden und wIı1e Werke der Buße
1n eiıner Gemeinde, bei oder auch bei einzelnen aussehen könnten.
Was das Banze Jahr eingeübt wird, verdichtet sich der jährlichen Quadragesima.
Wir csind gewöhnt, 611e Fastenzeit z.u NEILETN, e1n  i Name, der heute infolge der Wieder-
entdeckung des Fastens außerhalb der Kirche auch 1n der Kirche wieder Aktualität
gewinnen kann£7. Doch auch ennn cdas Fasten der Kirche 15 religiösen Motiven
wieder zunehmen mas, wird 1mMmMer LLUT 211n Teil dessen SeIn, Wwas Buß.  m als Vor-
bereitung auf das Osterfest meint. So hat sich in den liturgischen Büchern eben
dem Itbew  en Rufnamen „Fastenzeit” atıch der Name „Osterliche Bußzeit“ e21171-
gebürgert und bewährt, der die Buße ihrer HaNZCIL Breite umgreifen und Erinne-

rufen

Vgl Liturgiekonstitution, 9.,
27 Vgl Fischer, Immer noch „Fasten“-Zeit? Gottesdienst (1972), 29; Eberts, Wieder

einmal wirklich £acten Gottesdienst 8 (1974),
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Man darf wohl behaupten, daß so mancher Ansatzpunkt, den der ausgedehnte, mit 
reichen Anmerkungen bestüd<te, lehrhafte Teil der Konstitution für die Verkündigung 
geboten hätte, in den Gemeinden nicht genügend genutzt wurde. Es wäre wichtig 
gewesen, von der legalistischen Erfüllung einer kirchlichen Abstinenzvorschrift zu 
einer überzeugten Haltung der Buße zu finden. Die Vorschrift und mit ihr der Legalis­
mus in diesem Punkt sind gefallen. Die offizielle Umwandlung des Abstinenzgebotes 
in eine Verpflichtung zur Buße müßte noch viel mehr gedeutet und erläutert werden. 
Die Umkehr als innere Haltung, als ständig neuer Bruch mit der sündigen Vergangen­
heit ohne Gott und immer wieder neuer Aufbruch in eine von Gott erfüllte Zukunft 
ohne Sünde, die immer neue Abwendung von Fehlern und Schwächen, von falschen 
Wegen und Zielen und die stets neue Hinwendung zu Gott als dem letztgültigen 
Ziel, die Buße als sichtbarer Ausdrud< der inneren Umkehr, als selbstverständliches 
Tun der Bußwerke, als Gebet und Schriftlesung, als Fasten und sonstiger Verzicht, 
als tätige Liebe zu den Mitmenschen und zu Gott - all das hat noch nicht recht 
Wurzeln gefaßt in den einzelnen Christen und in den Gemeinden. Und doch kann 
Glaube auf die Dauer nicht wachsen und sich festigen ohne solche Haltung der Um­
kehr und Buße. Nach wie vor stehen Verkündigung und Katechese vor der Aufgabe, 
die Befolgung dieses Auftrages des Evangeliums einzuschärfen. Bußerziehung, und 
das meint natürlich gleichzeitig auch Gewissensbildung, ist eine nie endende Aufgabe. 
Alle Verkündigung, die zum Glauben führen und im Glauben bestärken will, zielt 
auch auf Umkehr und Buße ab26• 

2. Besondere Zeiten der Buße 

Es liegt Weisheit darin, daß die Kirche einen Tag jeder Woche zum Bußtag erklärt. 
Der Mensch braucht die regelmäßig wiederkehrenden Anlässe, um sich in seine Grund­
haltungen einzuüben. In vielen Familien und Gemeinschaften wird auch weiterhin am 
Freitag kein Fleisch gegessen. Das ist sicher gut. Man bedenke aber, daß diese Tradi­
tion, die ja nicht mehr vom ausdrücklichen Gebot der Kirche gestützt wird, unter­
gehen kann und wohl auch untergehen wird. Hier muß vorgesorgt und schon vorher 
hingewiesen werden auf andere Möglichkeiten, regelmäßig Abstinenz zu halten und 
den Konsum einzuschränken. Und vom Verzicht her muß dann der Sinn für andere 
Formen der Buße geweckt werden. 
Es hilft dem konkreten Menschen so gut wie nichts, wenn man ihm nur sagt, er sei 
zur „wesentlichen Beobachtung" der Bußtage verpflichtet. Man frage doch einmal 
inner- oder außerhalb des Bußsakramentes, wie die einzelnen diese „wesentliche 
Beobachtung" der allwöchentlichen Bußtage konkretisiert haben. Hier besteht die 
seelsorgliche Aufgabe darin, Hinweise zu geben, wie das erfreulich weit gehaltene 
gesamtkirchliche Gesetz im Einzelfall befolgt werden kann und wie Werke der Buße 
in einer Gemeinde, bei Gruppen oder auch bei einzelnen aussehen könnten. 
Was das ganze Jahr eingeübt wird, verdichtet sich in der jährlichen Quadragesima. 
Wir sind gewöhnt, sie Fastenzeit zu nennen, ein Name, der heute infolge der Wieder­
entdeckung des Fastens außerhalb der Kirche auch in der Kirche wieder Aktualität 
gewinnen kann27• Doch auch wenn das Fasten in der Kirche aus religiösen Motiven 
wieder zunehmen mag, wird es immer nur ein Teil dessen sein, was Buße als Vor­
bereitung auf das Osterfest meint. So hat sich in den liturgischen Büchern neben 
dem altbewährten Rufnamen „Fastenzeit" auch der Name „Österliche Bußzeit" ein­
gebürgert und bewährt, der die Buße in ihrer ganzen Breite umgreifen und in Erinne­
rung rufen will. 

zu Vgl. Liturgiekonstitution, Art. 9. 
27 Vgl. Balth. Fischer, Immer noch „Fasten"-Zeit? Gottesdienst 6 (1972), 29; G. Eberts, Wieder 

einmal wirklich fasten: Gottesdienst 8 (1974), 28 f. 
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Wie jedoch der alleinige AN das Fasten eine Verengung des Sinnes der
Quadragesima are, muß @5 auch eine Verarmung für die Fbeier dieser ZTeit bedeu-
ten, wenn 1948 wWwIe Clies gelegentlich geschieht, ZIUur noch auf die Verpflichtung
Nächstenliebe und hier VOT allem Geldopfer hinweist. Das onzil deutet umfas-
sendere Möglichkeiten Die Gläubigen sollen clieser eit mıit größerem ıfer
„das Wort Gottes hören und dem obliegen“28, eigene Wortgottesdienste WEeT-
den gerade die Wochentage dieser Zeit empfohlen??, Vor allem währen! dieser
Zeit des ahres soll der Katechese die Günde ihren sozialen Folgen und zugleich
als Beleidigung Gottes gema werden; das wahre Wesen der Buße soll
eingeschärft werden: dabei soll auch der Rolle der irche Bußgeschehen Beach-

geschenkt werden und die Sünder gebetet werden®?,
Die Seelsorger und Pfarrgemeinderäte werden sich überlegen mussen,  ““ wıe S1e ese
Themen ber die regelmäßigen Gottesdienste hinaus auch Sondergottesdiensten
(Wortgottesdiensten, Fastenpredigten) Sprache bringen können. Neben dem Auf-
takt der Fastenzeit Aschermittwoch-Gottesdienst WIT!  d eine bevorzugte Gelegenheit
dafür die Frühjahrs-Quatemberwoche seın, die die Bischofskonferenzen des deutschen
Sprachgebiets auf die erste Woche der Fastenzeit festlegten und für deren Gestaltung
S1@e den einzelnen Seelsorgern Freiheit en. Hier ist NU.:  - eine Art VL Sondergottes-
diensten besonders erwähnen.

Die Bußgottesdienste
Diese Gottesdienstform, die den letzten Jahren immer mehr den Gemeinden
heimisch geworden ist, hat wohl nachhaltigsten den Gedanken der Buße ber
cdiese eit der T15e hinweggerettet Zum großen Erfolg dieser Bußliturgie haben
sicher mehrere Faktoren zusammengewirkt: gallzZ gewiß das inzwischen feinere Ge-
SpÜür die soziale und ekklesiale Bedeutung vVon Sünde, Schuld, Buße und Vergebung
sowie das unterdessen geschärfte Bewußtsein, daß ufls.  'amen) Ü  Ir bei wirk-
lich schweren Sünden empfangen werden muß, sicherlich uch die 115e des
sakramentes selbst, clie wiederum nicht in oberflächlicher Argumentation den
gottesdiensten m ast gelegt werden darf, und ohl auch der Zug IL bequemeren
Weg, sich von Schuldgefühlen befreien.
Viele Bischöte haben schon seit Jahren den Bußordnungen für ihre Diozesen
Bußgottesdienste empfohlen. Man konnte Gätze wıie den folgenden lesen: „In allen
Gemeinden des istums ıst der Fastenzeit eın Bußgottesdienst zZzu halten‘31
Bußgottesdienste, freilich längst noch nicht allen Ländern selbstverständliche Got-
tesdienstformen, S11 nun als eiIinNe gesamtkirchliche Form der Bußliturgie anerkannt.

nich:  er umn eine Unterwanderung oder einen Ersatz der Einzelbeichte gehen
kann, 1st inzwischen mehrfach ZUumm Ausdruck gebracht wordens®. Zitat mMag
viele stehen: „Großer menschlicher und seelsorglicher Schaden ware demnach B  rmr
ausgeschlossen, nähme IMNa unkritisch eine Entwicklung hin, der die Einzelbeichte

ohnehin eiıne der letzten offiziellen Möglichkeiten privat-persönlicher Kontaktnahme
zwischen den egelsorgern un den übrigen Gliedern einer Gemeinde praktisch
durch den gemeinsamen Bußgottesdienst ersetzt wird‘33 icht einen Ersatz geht

ar Liturgiekonstitution, Art. 109
Vgl 35, Ä

J0 Vgl eb 109 D; das onzil wollte hier bewußt Akzente getzen Sinn dessen, worauft
Rahner, Vergessene Wahrheiten über das Bußsakrament, .  - Schriften Theologie 2,

Einsiedeln 55 51968), 143—183, hingewiesen hatte.
31 Amitsblatt für das Erzbistum München und Freising 1968, {  D

Vgl diesem Jahr etwa den informativen Autsatz von Cordes, Einzelbeichte und
Bußgottesdienst: GtdZ 42 (1974), 17—33,

® Ebd.

Wie jedoch ider alleinige Gedanke an das Fasten eine Verengung des Sinnes der 
Quadragesima wäre, so muß es auch eine Verarmung für die Feier dieser Zeit bedeu­
ten, wenn man, wie dies gelegentlich geschieht, nur noch auf die Verpflichtung zur 
Nächstenliebe und hier vor allem zum Geldopfer hinweist. Das Konzil deutet umfas­
sendere Möglichkeiten an: Die Gläubigen sollen in dieser Zeit mit größerem Eifer 
,,das Wort Gottes hören und dem Gebet obliegen"28; eigene Wortgottesdienste wer­
den gerade für die Wochentage dieser Zeit empfohlen29• Vor allem während dieser 
Zeit des Jahres soll in der Katechese die Sünde in ihren sozialen Folgen und zugleich. 
als Beleidigung Gottes deutlich gemacht werden; das wahre Wesen der Buße soll 
eingeschärft werden; dabei soll auch der Rolle der Kirche im Bußgeschehen Beach­
tung geschenkt werden und für die Sünder gebetet werden30• 

Die Seelsorger und Pfarrgemeinderäte werden sich überlegen müssen, wie sie diese 
Themen über die regelmäßigen Gottesdienste hinaus auch in Sondergottesdiensten 
(Wortgottesdiensten, Fastenpredigten) zur Sprache bringen können. Neben dem Auf­
takt der Fastenzeit im Aschermittwoch-Gottesdienst wird eine bevorzugte Gelegenheit 
dafür die Frühjahrs-Quatemberwoche sein, die die Bischofskonferenzen des deutschen 
Sprachgebiets auf die erste Woche der Fastenzeit festlegten und für deren Gestaltung 
sie den einzelnen Seelsorgern Freiheit ließen. Hier ist nun eine Art von Sondergottes­
diensten besonders zu erwähnen. 

3. Die Bußgottesdienste 

Diese Gottesdienstform, die in den letzten Jahren immer mehr in den Gemeinden 
heimisch geworden ist, hat wohl am nachhaltigsten den Gedanken der Buße über 
diese Zeit der Krise hinweggerettet. Zum großen Erfolg dieser Bußliturgie haben 
sich.er mehrere Faktoren zusammengewirkt: ganz gewiß das inzwischen feinere Ge­
spür für die soziale und ekklesiale Bedeutung von Sünde, Schuld, Buße und Vergebung 
sowie das unterdessen geschärfte Bewußtsein, daß das Bußsakrament nur bei wirk­
lich schweren Sünden empfangen werden muß, sicherlich auch die Krise des Buß­
sakramentes selbst, die wiederum nicht in oberflächlicher Argumentation den Buß­
gottesdiensten zur Last gelegt werden darf, und wohl auch der Zug zum bequemeren 
Weg, sich von Schuldgefühlen zu befreien. 
Viele Bischöfe haben schon seit Jahren in den Bußordnungen für ihre Diözesen 
Bußgottesdienste empfohlen. Man konnte Sätze wie den folgenden lesen: ,,In allen 
Gemeinden des Bistums ist in der Fastenzeit ein Bußgottesdienst zu halten"31• 

Bußgottesdienste, freilich längst noch nicht in allen Ländern selbstverständliche Got­
tesdienstformen, sind nun als eine gesamtkirch.liche Form der Bußliturgie anerkannt. 
Daß es nicht um eine Unterwanderung oder einen Ersatz der Einzelbeichte · gehen 
kann, ist inzwischen mehrfach zum Ausdruck gebracht worden82• Ein Zitat mag für 
viele stehen: ,,Großer menschlicher und seelsorglicher Schaden wäre demnach nicht 
ausgeschlossen, nähme man unkritisch eine Entwicklung hin, in der die Einzelbeichte 
- ohnehin eine der letzten offiziellen Möglichkeiten privat-persönlicher Kontaktnahme 
zwischen den Seelsorgern und den übrigen Gliedern einer Gemeinde - praktisch 
durch den gemeinsamen Bußgottesdienst ersetzt wird1133• Nicht um einen Ersatz geht 

28 Liturgiekonstitution, Art. 109. 
29 Vgl. ebd. 35, 4. 
30 Vgl. ebd. 109 b; das Konzil wollte hier bewußt Akzente setzen im Sinn dessen, worauf 

K. Rahner, Vergessene Wahrheiten über das Bußsakrament, in: Schriften zur Theologie 2, 
Einsiedeln 1955 (81968), 143-183, hingewiesen hatte. 

31 Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising 1968, 66. 
32 Vgl. in diesem Jahr etwa den informativen Aufsatz von P. 1. Cordes, Einzelbeichte und 

Bußgottesdienst: StdZ 192 (1974), 17-33. 
sa Ebd. 33. 
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CS, sondern ein gleichzeitiges Bestehen mehrerer (sakramentaler und nicht-sakra-
mentaler) Formen der Bußliturgie jeder CGsemeinde Die Gemeinde mul sich auch

BaNZe als eine sündige, auf Gottes Barmherzigkeit angewiesene Gemeinde erfah-
T! als die Ecclesia reformanda, der Gott cie Versöhnung anbietet.
Durch oren  H auf das Gotteswort, durch Gewissenserforschung, Reue und Gebet
geschieht solchen Gottesdiensten echte Vergebung.
Eine hervorragende Bedeutung der Bußgottesdienste liegt sicher der gemeinsamen
Gewissenserforschung der Banzen Gemeinde einschließlich l  hrer Vorsteher, die alsc
Beichtväter den Büßern notgedrungen immer die Moment Überlegenen begeg-
nensd 5ie liegt überhaupt der Tatsache, der Gewissenserforschung eiınes
Bußgottesdienstes Themen ZUr. Sprache kommen, die den vielfach noch verwende-
ten „Beichtspiegeln früherer Zeiten nicht ZU finden wWaren. Manch eiıner hat schon
SO Bußgottesdiensten sSermin Gewissen wieder geschärft, Fehlhaltungen ön sich
selbst ntdeckt und Anregungen für ceın persönliches Gündenbekenntnis BeEWONNEN.
Es dürfte wohl gewiß sein, gute Bußgottesdienste entscheidende Bedeutung

eine Erneuerung des Bußsakramentes haben.
Was die a‘  .  ußere Gestalt solcher Gottesdienste anbelangt, halten sich die römischen
Vorschläge das gewohnte Schema des Wortgottesdienstes. Dabei ist allerdings
beachtenswert, ler E ersten Male VC( den erneuerten liturgischen Büchern
eın bedeutsamer Schritt Einbeziehung der Gegenwart den Gottesdienst
d, indem auch nicht-biblische Lesungen zugelassen werden, und eınem
weitherzigeren das Stundengebet: „Vor oder nach den Schriftlesungen
kann Texte den Vätern oder n anderen Autoren vorftfragen, die die (Ge-
meinde und den einzelnen zı Umkehr aufrufen und ihnen helfen, en
erkennen und ahrhaft zu ereuen“”. INa auch solchen Gottesdiensten die
esung dem Wort Gottes icht einfach durch die Lesung anderer Autoren ersetzen
kann, wird jeder einsehen, der 61 die 1VOT erwähnte, srundsätzliche Bedeutung des
Gotteswortes jeder Liturgiefeier klar gemacht hat.

Das Bußsakrament
Erneuerung der Liturgie des Sakramentes der Versöhnung wird eiıne Aufgabe über

hinaus Sein. Gerade weil der Bußgottesdienst ein! gewisse „Konkurrenz“
cakramentalen Bußliturgieg ist, wird eifriges und verständiges Bemühen

verlangen, das Sakrament wieder aufzuwerten und zu reiten. „Wenn es nich:  Pr g
lingt, der Finzelbeichte durch Unterweisung und Überzeugung aller Beteiligten SOWIEe
durch eine Neuordnung der Formen einem größeren spirituellen Gewicht und ZU
einem würdigeren liturgischen zZzu verheltfen, WITL: G1e aller theoretischen
Legitimation ZUu1l Schaden aller bedeutungslos werden für den Weg des enschen
Z Gott‘36
1e Möglichkeit zu dem hier geforderten „würdigeren liturgischen Rahmen“ ist NUun

gegeben. Er darf N nicht den einzelinen plötzlich übergestülpt werden. Die Einzel-
beichte ist letztlich eiıne Privatsache, und das muß immer wieder betont WeT-

den, aber geht darin konkret doch ımmer unl den privatesten Bereich und die
persönlichsten Angelegenheiten des Menschen. Für keinen anderen Gottesdienst ist
darum Anpassung auch des objektiven liturgischen ens dem Maße nötig wWIıe

die ejer dieses CSakramentes

VE denkt etw.: an cie ungemein ein:  volle Bußfeier Münchener Dom am 1974,
der nach der AÄnsprache n ardına Döpfner die Banze Gemeinde mit dem Kardinal

Gewissenserforschung auf die Fragen hielt, die ein Pri  er vorlas. Ein
S1icNer nachahmenswertes Beispiel FA  4L ©5, v  in sich der Kardinal dann scelbst als eicht-
vater ın einen der Beichtstühle setzte.
Praenotanda, Art

Cordes in dem ın ÄAnm. angegebenen Aufsatz,
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es, sondern um ein gleichzeitiges Bestehen mehrerer (sakramentaler und nicht-sakra­
mentaler) Formen der Bußliturgie in jeder Gemeinde. Die Gemeinde muß sich auch 
als ganze als eine sündige, auf Gottes Barmherzigkeit angewiesene Gemeinde erfah­
ren, als die konkrete Ecclesia semper reformanda, der Gott die Versöhnung anbietet. 
Durch das Hören auf das Gotteswort, durch Gewissenserforschung, Reue und Gebet 
geschieht in solchen Gottesdiensten echte Vergebung. 
Eine hervorragende Bedeutung der Bußgottesdienste liegt sicher in der gemeinsamen 
Gewissenserforschung der ganzen Gemeinde einschließlich ihrer Vorsteher, die als 
Beichtväter den Büßern notgedrungen immer als die im Moment überlegenen begeg­
nen34. Sie liegt überhaupt in der Tatsache, daß in der Gewissenserforschung eines 
Bußgottesdienstes Themen zur Sprache kommen, die in den vielfach noch verwende­
ten „Beichtspiegeln" früherer Zeiten nicht zu finden waren. Manch einer hat schon in 
solchen Bußgottesdiensten sein Gewissen wieder neu geschärft, Fehlhaltungen an sich 
selbst entdeckt und Anregungen für sein persönliches Sündenbekenntnis gewonnen. 
Es dürfte wohl gewiß sein, daß gute Bußgottesdienste ganz entscheidende Bedeutung 
für eine Erneuerung des Bußsakramentes haben. 
Was die äußere Gestalt solcher Gottesdienste anbelangt, so halten sich die römischen 
Vorschläge an das gewohnte Schema des Wortgottesdienstes. Dabei ist allerdings 
beachtenswert, daß hier zum ersten Male von den erneuerten liturgischen Büchern 
ein bedeutsamer Schritt zur Einbeziehung der Gegenwart in den Gottesdienst getan 
wird, indem auch nicht-biblische Lesungen zugelassen werden, und zwar in einem 
weitherzigeren Maß als für das Stundengebet: ,, Vor oder nach den Schriftlesungen 
kann man Texte aus den Vätern oder von anderen Autoren vortragen, die die Ge­
meinde und den einzelnen zur Umkehr aufrufen und ihnen helfen, ihre Sünden zu 
erkennen und wahrhaft zu bereuen"35• Daß man auch in solchen Gottesdiensten die 
Lesung aus dem Wort Gottes nicht einfach durch die Lesung anderer Autoren ersetzen 
kann, wird jeder einsehen, der sich die zuvor erwähnte, grundsätzliche Bedeutung des 
Gotteswortes in jeder Liturgiefeier klar gemacht hat. 

4. Das Bußsakrament 

Erneuerung der Liturgie des Sakramentes der Versöhnung wird eine Aufgabe über 
Jahre hinaus sein. Gerade weil der Bußgottesdienst in eine gewisse „Konkurrenz" 
zur sakramentalen Bußliturgie getreten ist, wird es eifriges und verständiges Bemühen 
verlangen, das Sakrament wieder aufzuwerten und zu retten. ,,Wenn es nicht ge­
lingt, der Einzelbeichte durch Unterweisung und Oberzeugung aller Beteiligten sowie 
durch eine Neuordnung der Formen zu einem größeren spirituellen Gewicht und zu 
einem würdigeren liturgischen Rahmen zu verhelfen, wird sie trotz aller theoretischen 
Legitimation zum Schaden aller bedeutungslos werden für den Weg des Menschen 
zu Gott"36• 

Die Möglichkeit zu dem hier geforderten „würdigeren liturgischen Rahmen" ist nun 
gegeben. Er darf nur nicht den einzelnen plötzlich übergestülpt werden. Die Einzel­
beichte ist letztlich gewiß keine Privatsache, und das muß immer wieder betont wer­
den, aber es geht darin konkret doch immer um den privatesten Bereich und die 
persönlichsten Angelegenheiten des Menschen. Für keinen anderen Gottesdienst ist 
darum Anpassung auch des objektiven liturgischen Rahmens in dem Maße nötig wie 
für die Feier dieses Sakramentes. 

34 Vf. denkt etwa an die ungemein eindrucksvolle Bußfeier im Münchener Dom am 4.4.1974, 
in der nach der Ansprache von Kardinal Döpfner die ganze Gemeinde mit dem Kardinal 
zusammen Gewissenserforschung auf die Fragen hin hielt, die ein Priester vorlas. Ein 
sicher nachahmenswertes Beispiel war es, wenn sich der Kardinal dann selbst als Beicht­
vater in einen der Beichtstühle setzte. 

35 Praenotanda, Art. 36. 
se P. 7. Cordes in dem in Anm. 32 angegebenen Aufsatz, 31. 
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Bevor die Neuordnung einer Gemeinde einführt, wird das Verständnis
wecken ..  müssen, die Gemeinde selbst die Möglichkeit einer NnNeuen liturgischen
Gestalt das Bußsakrament als eine Notwendigkeit empfindet. Gelbstverständlich
coll muıt dem liturgischen Rahmen der Härte des Beichtgesprächs nichts geNOMMEN
werden, ebensowenig wıe beispielsweise eiINer programmatischen Predigt durch die
Einfügung einen Wortgottesdienst. Sicher wird auch bei sakramen-
+aler Bußliturgie Selbstüberwindung bedeuten, sich demütig VOT den Amtsträger der
Kirche begeben und ihm alc dem Werkzeug, durch das Gott sSe1in ersöhnungs-
werk wirksam machen will, sSeiın nnerstes Z offenbaren.
ber sollte Gottes Wort tatsächlich SO unwirksam sein, CS, diesem ugen-
blick verlesen, einen Menschen nich‘  ö besonders tief ergreifen könnte? Kann nich!  en
ungemeın trostvoll se1in, unmittelbar VOT dem Sündenbekenntnis eın Wort der Schrift
ZU hören, WIP etwa „Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird
PT himmlischer Vater auch euch vergeben“ 6, 14), oder „Wenn WIT unsere
GSünden bekennen, ist treu und gütig; vergibt uns die Sünden und reinigt uns
von jedem nrech 0S (1 Jo 1,9)? Nichts Stoßgebete, aber könnte am Gteile des

das Bekenntnis angehängten „Gott, ce1 IMIr Sünder enädig“ oder ‚„Mein
Jesus, Barmherzigkeit“ (gelegentlich als „Ersatz“” für das und dort noch g-
brauchte „Das ist alles“ oder „Sonst hab’ ich nichts meh ll) bisweilen eın etwas län-
BeIC>S Gebet treten? Die praktischen Schwierigkeiten dürften icht unüberwindlich
senin. Man sollte jedenfalls eine colche Unüberwindlichkeit nicht behaupten, bevor
FLa nicht ehrlich versucht ha‘  % Wer von der durch Schriftlesung und
verlängerten Bußliturgie eine Verärgerung den Schlangen dem Beichtstuhl @1 -

wartet, der versuche einmal, ob nicht VO  In vornherein mehr eıit und viel-
leicht auch andere Zeiten als einen Samstagnachmittag für das Sakrament ansetizen
sollte. Ungeduld der Wartenden rechtfertigt grundsätzlich keine Oberfächlichkeit dem
gegenüber, der gerade das Gakrament empfängt.
Zu einem würdigen liturgischen Rahmen gehören nicht die richtigen Worte, GOT11-
dern auch die s1e verdeutlichenden, ja celbst sprechenden Zeichen. Die Bußliturgie
annte immer eın colches Zeichen, und auch das ußsakrament hatte stets cdieses
Zeichen, das aber den letzten Jahrhunderten normalerweise leider nich:  en ausgeführt
werden konnte und AaTrTum verkümmert ist: die Handauflegung alc Zeichen der
Vermittlung des Ceistes und der Wiederaufnahme die Gemeinschaft der Kirche.
Infolge des Beichtstuhlgitters konnte der Priester die Han 1mMMmMer HUr ausstrecken.
Er hat ohl nicht bedacht, S G1 bei dieser Geste eigentlich e1ne
Handauflegung handeln soll denn kaum eın Priester hat s1e dann dort praktiziert,

25 möglich SCWESCN ware, etw. bei einer Beichte amn Krankenbett. In Zukunft col}
der Priester nach Möglichkeit SORar beide ände ZU Büßer hin ausstrecken e1n
Pe[wWAsSs schwieriges Unterfangen, Ven einem Beichtstuhl sitzt. Dieser
Ritus ruft geradezu nach einem Beichtzimmer, wWCd SINn als Handauflegung
vollzogen werden kann, während das Heilshandeln des dreifaltigen Gottes C-
sprochen und clie Lossprechung erteilt WIT'!|  d.
Zum Schl; 6e]l mitbrüderlicher Offenheit eine rage 1e Beichtväter
angeschnitten: Wie kein anderes Sakrament fordert das GSakrament der Versöhnung
Gottes mit dem enschen den vollen insatz des „minister sacramenti““. nicht die
heutige Beichtkrise zu Be1nem Teil auch Versagen der Beichtväter ihren Grund hat?
Wie oft begegnen einem Menschen, die schlechte Erfahrungen mıt einem Beichtvater
als Grund für ihre Abwendung vVon der angeben. Wie weit dieser Grund Je-
s Italien wurden G1@e SO gelöst, daß Je eın handliches, fastes Blatt GÜr den Beichtvater

und den Beichtenden herstellte, das 1Ne Auswahl von Schri  esungen bzw. Reuegebeten
enth:  es‘  1It. Bei den 1n ltalien im allgemeinen offenen Beichtstühlen WIT| keine Ilzu große
Schwierigkeiten mit sich bringen, die Blätter ZUu gebrauchen.

Bevor man die Neuordnung in einer Gemeinde einführt, wird man das Verständnis 
wecken müssen, daß die Gemeinde selbst die Möglichkeit einer neuen liturgischen 
Gestalt für das Bußsakrament als eine Notwendigkeit empfindet. Selbstverständlich 
soll mit dem liturgischen Rahmen der Härte des Beichtgesprächs nichts genommen 
werden, ebensowenig wie beispielsweise einer programmatischen Predigt durch die 
Einfügung in einen Wortgottesdienst. Sicher wird es auch bei erneuerter sakramen­
taler Bußliturgie Selbstüberwindung bedeuten, sich demütig vor den Amtsträger der 
Kirche zu begeben und ihm als dem Werkzeug, durch das Gott sein Versöhnungs­
werk wirksam machen will, sein Innerstes zu offenbaren. 
Aber sollte Gottes Wort tatsächlich so unwirksam sein, daß es, in diesem Augen­
blick verlesen, einen Menschen nicht besonders tief ergreifen könnte 7 Kann es nicht 
ungemein trostvoll sein, unmittelbar vor dem Sündenbekenntnis ein Wort der Schrift 
zu hören, wie etwa: ,,Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird 
euer himmlischer Vater auch euch vergeben" (Mt 6, 14), oder: ,,Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, ist er treu und gütig; er vergibt uns die Sünden und reinigt uns 
von jedem Unrecht" (1 Jo 1,9)7 Nichts gegen Stoßgebete, aber könnte an Stelle des 
stereotyp an das Bekenntnis angehängten „Gott, sei mir Sünder gnädig" oder „Mein 
Jesus, Barmherzigkeit" (gelegentlich nur als „Ersatz" für das da und dort noch ge­
brauchte „Das ist alles" oder „Sonst hab' ich nichts mehr") bisweilen ein etwas län­
geres Gebet treten 7 Die praktischen Schwierigkeiten dürften nicht unüberwindlich 
sein. Man sollte jedenfalls eine solche Unüberwindlichkeit nicht behaupten, bevor 
man es nicht ehrlich versucht hat37• Wer von der durch Schriftlesung und Gebet 
verlängerten Bußliturgie eine Verärgerung in den Schlangen vor dem Beichtstuhl er­
wartet, der versuche zuvor einmal, ob er nicht von vornherein mehr Zeit und viel­
leicht auch andere Zeiten als einen Samstagnachmittag für das Sakrament ansetzen 
sollte. Ungeduld der Wartenden rechtfertigt grundsätzlich keine Oberflächlichkeit dem 
gegenüber, der gerade das Sakrament empfängt. 
Zu einem würdigen liturgischen Rahmen gehören nicht nur die richtigen Worte, son­
dern auch die sie verdeutlichenden, ja selbst sprechenden Zeichen. Die Bußliturgie 
kannte immer ein solches Zeichen, und auch das Bußsakrament hatte stets dieses 
Zeichen, das aber in den letzten Jahrhunderten normalerweise leider nicht ausgeführt 
werden konnte und darum verkümmert ist: die Handauflegung als Zeichen der 
Vermittlung des HI. Geistes und der Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der Kirche. 
Infolge des Beichtstuhlgitters konnte der Priester die Hand immer nur ausstrecken. 
Er hat es wohl gar nicht bedacht, daß es sich bei dieser Geste eigentlich um eine 
Handauflegung handeln soll; denn kaum ein Priester hat sie dann dort praktiziert, 
wo es möglich gewesen wäre, etwa bei einer Beichte am Krankenbett. In Zukunft soll 
der Priester nach Möglichkeit sogar beide Hände zum Büßer hin ausstrecken - ein 
etwas schwieriges Unterfangen, wenn er in einem engen Beichtstuhl sitzt. Dieser 
Ritus ruft geradezu nach einem Beichtzimmer, wo er im Vollsinn als Handauflegung 
vollzogen werden kann, während das Heilshandeln des dreifaltigen Gottes ausge­
sprochen und die Lossprechung erteilt wird. 

Zum Schluß sei in mitbrüderlicher Offenheit eine ernste Frage an die Beichtväter 
angeschnitten: Wie kein anderes Sakrament fordert das Sakrament der Versöhnung 
Gottes mit ,dem Menschen den vollen Einsatz des „minister sacramenti". Ob nicht die 
heutige Beichtkrise zu einem Teil auch im Versagen der Beichtväter ihren Grund hat? 
Wie oft begegnen einem Menschen, die schlechte Erfahrungen mit einem Beichtvater 
als Grund für ihre Abwendung von der Kirche angeben. Wie weit dieser Grund je-

37 In Italien wurden sie so gelöst, daß man je ein handliches, festes Blatt für den Beichtvater 
und den Beichtenden herstellte, das eine Auswahl von Schriftlesungen bzw. Reuegebeten 
enthält. Bei den in Italien im allgemeinen offenen Beichtstühlen wird es keine allzu große 
Schwierigkeiten mit sich bringen, die Blätter zu gebrauchen. 
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weils SUMM' mag dahingestellt bleiben; sicher wird 1a iıhn oft rage stellen
dürfen, sicher 1St aber auch nicht 1INer völlig auUsSs der Luft gegriffen. Man kann
ihn auch B  en dadurch entkräften, sagt, käme Ja chließlich und endlich
auf die egegnung mıit Gott und icht mıt D enschen (  S Wenn E1 Mensch
111 diesem Sinn W  e der Beichtvater Vermittler des Versöhnungswerkes Gottes Al den
Menschen 1st kann ÜTr sich nicht plötzlich dieser Rolle ZUFu‘  &.  ckziehen, e1In er
andererseits tordern muß daß der Mensch sich icht auf die direkte Hinwendung zZUu
ott beschränken kann, sondern den Weg über 1.  hn, einen gewiß auch unvollkom-
menen Menschen, wählen muß Versöhnung miıt ott kommen
Menschen, die csich -  > Geist Gottes angerührt, vielleicht nach angen Jahren zZzu S

Aussprache mıit Beichtvater bereitfinden, können zutiefst enttäuscht werden,
We': ; Priester egegnen, dem die menschlichen Voraussetzungen echter
Gesprächsführung und Beratung fehlen, der - Wissen u das ODUS operatum sich
den Büßer möglichst schneill E  > Hals schafft, der ZU Gericht S1LZ} und nıcht 1n der
Demut des Dieners die Liebe Gottes vermittelt Der neu OrdoPaen mahnt den
Beichtvater, sich durch Studium und Gebet das notwendige Wissen und die erforder-
liche Klugheit zZu erwerben®®
hese menschlichen Voraussetzungen sind höchst erforderlich Noch wichtiger csind
Ffreili| die geistlichen „Geistliches Gespräch und geistliche Beratung verlangen geist-
liche enschen formuliert e11 Kommentar des neuen Bußrituales?? das celbst
erkl!: „B  el der Unterscheidung der Geister handelt €S sich nämlich tiefe
Erkenntnis des Wirkens Gottes Herzen der Menschen:;: ISst alÜ;  > abe des

Geistes und die Frucht der Liebe‘‘40
Einem Beichtvater, der al menschlicher und allem geistlicher Hinsicht Bestes
gibt, könnte ohl die Erneuerung des Bußsakramentes 1 SsSeiner CGemeinde gelingen
Unter vermittelndes Wort werden sich dann auch immer wieder Menschen
stellen, die das Sakrament eigentlich nicht empfangen MUSSEN, die aber doch das
Bedürfnis haben, sich auf dem Weg des Sakramentes Gottes Erbarmen zusprechen

lassen, da auch gewöhnt csind ihre Beziehungen zu ihren Mitmenschen nich!  Pr
erst dann grundlegend {l ordnen, We  1 S1e sich Verbrechen zuschulden kom-
98 lassen, sondern schon dann 4 Verzeihung bitten, wenn 516e geringfügiger
elıse gegen die Liebe verstoßen habenä4i! Und könnte ın solchen Gemeinde
cht S Erneuerung des Bußsakramentes kommen, sondern womöglich
auch z e1ner Erneuerung dieser Gemeinde durch die Bußliturgie In dem kle  ınen
£ranzösischen orf ÄArs hat E das Jahrhundert einmal versucht und

ıst SOgar ohne ern  Trie 1  'gie gelungen

Vgl Praenotanda, 10.
Bertsch, Versöhnung Leitwort der kirchlichen Bußriten: KNA, Wege der

Zeit, Nr. D, Februar
40  9  n Ordo Pae:  nuütentiae, Praenotanda, Art —_  C

Zu diesem HaAnNZzZEN Fragen OM| vgl den immer noch aktuellen Aufsatz von Rahner,
Vom Sinn der häufigen Andachtsbeichte, Iıften ZUT: eologie Einsiedeln 1956
(’1967), 211—225
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weils stimmt, mag dahingestellt bleiben; sicher wird man ihn oft in Frage stellen 
dürfen, sicher ist er aber auch nicht immer völlig aus der Luft gegriffen. Man kann 
ihn auch nicht dadurch entkräften, daß man sagt, es käme ja schließlich und endlich 
auf die Begegnung mit Gott und nicht mit einem Menschen an. Wenn ein Mensch 
in diesem Sinn wie der Beichtvater Vermittler des Versöhnungswerkes Gottes an den 
Menschen ist, kann er sich nicht plötzlich aus dieser Rolle zurückziehen, wenn er 
andererseits fordern muß, daß der Mensch sich nicht auf die direkte Hinwendung zu 
Gott beschränken kann, sondern den Weg über ihn, einen gewiß auch unvollkom­
menen Menschen, wählen muß, um zur Versöhnung mit Gott zu kommen. 
Menschen, die sich, vom Geist Gottes angerührt, vielleicht nach langen Jahren zu einer 
Aussprache mit einem Beichtvater bereitfinden, können zutiefst enttäuscht werden, 
wenn sie einem Priester begegnen, dem die menschlichen Voraussetzungen echter 
Gesprächsführung und Beratung fehlen, der im Wissen um das opus operatum sich 
den Büßer möglichst schnell vom Hals schafft, der nur zu Gericht sitzt und nicht in der 
Demut des Dieners die Liebe Gottes vermittelt. Der neue OrdoPaen mahnt den 
Beichtvater, sich durch Studium und Gebet das notwendige Wissen und die erforder­
liche Klugheit zu erwerben38• 

Diese menschlichen Voraussetzungen sind höchst erforderlich. Noch wichtiger sind 
freilich die geistlichen. ,,Geistliches Gespräch und geistliche Beratung verlangen geist­
liche Menschen", formuliert ein Kommentar des neuen Bußrituales39, das selbst 
erklärt: ,,Bei der Unterscheidung der Geister handelt es sich nämlich um eine tiefe 
Erkenntnis des Wirkens Gottes im Herzen der Menschen; sie ist eine Gabe des 
HI. Geistes und die Frucht der Liebe"40• 

Einern Beichtvater, der in menschlicher und vor allem geistlicher Hinsicht sein Bestes 
gibt, könnte wohl die Erneuerung des Bußsakramentes in seiner Gemeinde gelingen. 
Unter sein vermittelndes Wort werden sich dann auch immer wieder Menschen 
stellen, die das Sakrament eigentlich nicht empfangen müssen, die aber doch das 
Bedürfnis haben, sich auf dem Weg des Sakramentes Gottes Erbarmen zusprechen 
zu lassen, da sie auch gewöhnt sind, ihre Beziehungen zu ihren Mitmenschen nicht 
erst dann grundlegend neu zu ordnen, wenn sie sich ein Verbrechen zuschulden kom­
men lassen, sondern schon dann um Verzeihung bitten, wenn sie in geringfügiger 
Weise gegen die Liebe verstoßen haben41• Und es könnte in einer solchen Gemeinde 
nicht nur zu einer Erneuerung des Bußsakramentes kommen, sondern womöglich 
auch zu einer Erneuerung dieser Gemeinde durch die Bußliturgie. In dem kleinen 
französischen Dorf Ars hat einer das im vorigen Jahrhundert einmal versucht, und 
es ist ihm sogar ohne erneuerte Liturgie gelungen. 

38 Vgl. Praenotanda, Art. 10. 
39 L. Bertsc1z, Versöhnung - Leitwort der neuen kirchlichen Bußriten: KNA, Am Wege der 

Zeit, Nr. 5, 7. Februar 1974, 2. 
40 Ordo Paenitentiae, Praenotanda, Art. 10. 
41 Zu diesem ganzen Fragenkomplex vgl. den immer noch aktuellen Aufsatz von K. Rahner, 

Vom Sinn der häufigen Andachtsbeichte, in: Schriften zur Theologie 3, Einsiedeln 1956 
(71967), 211-225. 
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